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I. Einführung 

1. Anlass der Befassung des Ministerrats 

Die Amoktat eines Schülers in Winnenden und Wendlingen am 11. März 

2009 erschütterte ganz Deutschland. Ein erst siebzehn Jahre alter Täter 

tötete in wenigen Stunden fünfzehn Menschen und erschoss sich anschlie-

ßend selbst. Nur sechs Monate später kam es auch am Gymnasium Caro-

linum in Ansbach zu einer Amoktat. Ein achtzehn Jahre alter Schüler des 

Gymnasiums drang am 17. September 2009 in die Schule ein. Bewaffnet 

mit mehreren Molotowcocktails und einem Beil ging er wahllos auf seine 

Mitschüler los; es war seine Absicht, möglichst viele von ihnen zu töten. 

Der Täter verletzte neun Schülerinnen und Schüler und auch einen Lehrer 

des Carolinum zum Teil schwer.  

Aufgabe von Politik und Verwaltung ist es, die Hintergründe von Amoktaten 

aufzuarbeiten, Schlussfolgerungen zu ziehen und Maßnahmen zu erarbei-

ten um Risiken so weit wie möglich zu begrenzen. Es muss allerdings klar 

sein, dass es angesichts der Struktur derartiger Taten auch hier keine voll-

komm0ene Sicherheit geben kann. 

 

2. Auftrag der interministeriellen Arbeitsgruppe 

Zu diesem Zweck hat die Bayerische Staatsregierung am 28. April 2009 

beschlossen, eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Federführung des 

Staatsministeriums des Innern einzusetzen.1 Sie wurde beauftragt, die Ur-

sachen und Gesamtzusammenhänge von Amokläufen zu analysieren und 

erforderliche weitere Präventionsmaßnahmen zu erarbeiten. In der Arbeits-

gruppe wirken gemäß Beschluss des Ministerrats vom 28. April 2009 die 

Staatsministerien der Justiz und für Verbraucherschutz, für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst, für Unterricht und Kultus, der Finanzen, für Wirt-

                                            
1 vgl. „Folgerungen aus dem Amoklauf von Winnenden; Waffenrechtliche Konse-
quenzen aus dem Amoklauf von Winnenden“, Beschluss des Ministerrats der 
Bayerischen Staatsregierung vom 28. April 2009 
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schaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten, sowie für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

mit. Noch vor der Tat in Ansbach am 17. September 2009 wurden erste 

Schlussfolgerungen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen ge-

zogen und konkrete Maßnahmen eingeleitet. 

 

3. Aufarbeitung des Amoklaufs in Baden-Württemberg 

Unmittelbar nach den Ereignissen des 11. März richtete das Land Baden-

Württemberg mit Beschluss der Landesregierung vom 31. März 2009 einen 

„Expertenkreis Amok“ unter Vorsitz von Regierungspräsident a. D. Dr. Udo 

Andriof zur Aufarbeitung der Ereignisse in Winnenden und Wendlingen ein. 

Der Expertenkreis erhielt den Auftrag, bis Oktober 2009 der Frage nachzu-

gehen, wie das Risiko und die Folgen von Amoktaten verringert werden 

können.  

Hierzu wurden in den Expertenkreis namhafte Vertreter einschlägiger 

Fachdisziplinen, insbesondere der Kriminologie und Psychologie, die Vor-

sitzende des Landesschulbeirats, ein Richter des Verwaltungsgerichtshofs 

Baden-Württemberg, der Präsident des Regierungspräsidiums Stuttgart, 

der Oberbürgermeister der Stadt Winnenden, Vertreter des Städte- und des 

Gemeindetags Baden-Württembergs sowie der Präsident der Landesan-

stalt für Kommunikation berufen. Die Angehörigen der Opfer des Amoklaufs 

waren durch sechs Eltern von Opfern vertreten. Hochrangige Beamte aus 

dem Staatsministerium sowie dem Innen-, Justiz-, Wissenschafts- und Kul-

tusressort unterstützten den Expertenkreis als Berater. In den Anhörungen 

kamen zudem zahlreiche externe Experten und Betroffene zu Wort, darun-

ter die Schulleiterin der Albertville-Realschule in Winnenden, der Leiter des 

Landesschülerbeirats Baden-Württemberg und der Leiter der Polizeidirekti-

on Waiblingen. 

Der Expertenkreis erarbeitete einen fundierten Bericht, der sich mit allen 

wesentlichen Gesichtspunkten auseinandersetzt und eine Reihe von Hand-

lungsempfehlungen enthält.  
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4. Grundlagen und Methodik des Vorgehens 

Die interministerielle Arbeitsgruppe legte ihren Überlegungen zu den Amok-

taten in Ansbach und Winnenden/Wendlingen den Bericht des „Experten-

kreises Amok“ der Landesregierung Baden-Württemberg zugrunde. Die 

Erkenntnisse des Expertenkreises flossen maßgeblich in Abschnitt II des 

vorliegenden Berichts ein. Gleiches gilt für die darin enthaltenen möglichen 

Ansatzpunkte und Handlungsfelder sowie die in Abschnitt III dargestellten 

Empfehlungen. Der IV. Abschnitt des vorliegenden Berichts erläutert die auf 

dieser Grundlage ergriffenen Maßnahmen der Staatsregierung für einen 

besseren Schutz der Menschen in Bayern vor Amokbedrohungen und ent-

hält Vorschläge bezüglich weiterer Maßnahmen.  

 

II. Erkenntnisse zu den Amoktaten in Ansbach und Winnen-
den  

1. Amokläufe in Schulen: Definition und Phänomenologie 

Mit dem Begriff „Amok“ werden im alltäglichen Sprachgebrauch höchst un-

terschiedliche Situationen und Vorkommnisse umschrieben. In der wissen-

schaftlichen Bestimmung des Begriffs des Amoklaufs wird überwiegend auf 

folgende Merkmale abgestellt:2 

• es wird versucht, mehrere Personen zu töten 

• die Tat wird zumindest teilweise im öffentlichen Raum ausgeführt 

• die Tat vollzieht sich innerhalb eines einzelnen Tatereignisses 

• der Täter setzt potentiell tödliche Waffen ein 

• der Täter ist anwesend; die Tötung geschieht eigenhändig. 

                                            
2 vgl. Scheithauer/Bondü: Amoklauf. Wissen was stimmt, Freiburg im Breisgau 
2008, S. 8-10. 
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Die Bayerische Polizei geht polizeitaktisch dann von einer Amoklage aus, 

wenn Informationen vorliegen, dass ein Täter  

• anscheinend wahllos oder gezielt 

• insbesondere mittels Waffen, Sprengmitteln, gefährlichen Werkzeu-

gen oder außergewöhnlicher Gewaltanwendung 

• eine in der Regel zunächst nicht bestimmbare Anzahl von Personen 

verletzt oder getötet hat bzw. wenn dies zu erwarten ist  

• und davon auszugehen ist, dass der Täter weiter auf Personen ein-

wirken kann. 

Trotz der klaren Zuordnung solcher typischer Merkmale können Amoktaten 

in höchst unterschiedlicher Form auftreten. In Bayern kam es vor den Vor-

fällen in Winnenden und Ansbach zu vier Ereignissen, die unter Anwen-

dung der genannten Kriterien als Amoklagen bewertet wurden. Sie weisen 

sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede auf: 

•••• Am 1. November 1999 verschaffte sich ein 16-jähriger in Bad Rei-

chenhall gewaltsam Zugriff auf die im Besitz seines Vaters befindli-

chen Waffen und schoss mit mehreren Langwaffen und einem Re-

volver auf ein Nachbarehepaar, Passanten auf der Straße und eine 

Personengruppe vor dem gegenüberliegenden Krankenhaus. Im 

Verlauf der Schießerei wurden zwei Personen vor dem Gebäude ge-

tötet und drei weitere Personen schwer verletzt. Im Wohnhaus der 

Eltern tötete der Schüler seine Schwester durch mehrere Schüsse 

und richtete sich selbst durch einen Schuss aus einer Schrotflinte. 

Eine der getroffenen Personen erlag am nächsten Tag ihren Verlet-

zungen. 

•••• Am 19. Februar 2002 erschoss ein 22-jähriger in Eching zwei ehe-

malige Vorgesetzte und begab sich danach zum Schulzentrum in 

Freising. Dort erschoss er in der Wirtschaftsschule im Sekretariat 

den Schulleiter, befestigte am Körper des Getöteten eine Rohrbom-

be und zündete sie. In der Folge schoss er auf dem Flur einem Leh-

rer ins Gesicht und verletzt ihn schwer. Nach weiteren Explosionen 
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richtete sich der Täter selbst, nachdem er noch eine Handgranate 

gezündet hatte. 

•••• Am 26. Juli 2004 eröffnete ein Rentner mit einem Kleinkalibergewehr 

im Treppenhaus seines Mietshauses in München unvermittelt das 

Feuer auf zwei Brüder und verletzte einen durch zwei Halsschüsse. 

Anschließend brachte der Täter noch zwei weiteren Hausbewohnern 

Schussverletzungen bei. Der Täter wurde von den Beamten des 

Spezialeinsatzkommandos in der Wohnung regungslos auf der Eck-

bank liegend vorgefunden. Kurze Zeit später verstarb er an den Fol-

gen eines Gehirnschlags. 

•••• In den Abendstunden des 30. Oktober 2005 betrat ein 49-jähriger ei-

ne Gaststätte in Saltendorf (Landkreis Schwandorf) und eröffnete 

ohne Vorwarnung das Feuer mit seiner Pistole. Er erschoss dabei 

schon im Flur einen 67-jährigen Mann. Noch vom Flur aus gab der 

Täter weitere 8 Schüsse in den Gastraum ab und verletzte dabei 

sechs Personen schwer und zwei leicht. Bei der Flucht schoss er 

vom Hofraum aus noch dreimal ohne dabei jemanden zu verletzen. 

Am 31. Oktober 2005 wurde der Täter widerstandslos festgenom-

men. 

Die Aufarbeitung der Hintergründe und die Entwicklung wirksamer Maß-

nahmen der Prävention und des Schutzes vor Amokbedrohungen erfordern 

aufgrund der unterschiedlichen Tatverläufe eine weiterführende Phänome-

nologie, die nur schwer zu entwickeln ist. So unterscheidet sich die Motiv-

lage der Täter von Fall zu Fall. Oft erschließt sie sich nur im Ungefähren 

oder bleibt ganz verborgen. In den seltensten Fällen ist sie monokausal. Es 

ist vielmehr davon auszugehen, dass Amoktaten den katastrophalen 

Schlusspunkt einer krisenhaften Entwicklung bilden, der häufig spezifische 

Persönlichkeitsstörungen und fast immer das Zusammenspiel verschiede-

ner, sich gegenseitig beeinflussender Ursachen zugrunde liegen. Diese 

Entwicklung wird in der Regel durch hinzutretende Risikofaktoren verstärkt.  

Der „Expertenkreis Amok“ Baden-Württemberg identifizierte auf der Grund-

lage einer Analyse bisheriger Amoktaten an Schulen folgende Parallelen 
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hinsichtlich Verhalten, Persönlichkeitsstruktur, Familie und weiteren Fakto-

ren, die in der folgend beschriebenen Ausprägung als Risikofaktoren gelten 

können: 3 

• Hohe Kränkbarkeit, subjektive Wahrnehmung von Mobbing:   

Amoktäter sind oft eher zurückgezogene Einzelgänger mit narzissti-

schen Zügen (psychiatrisch: narzisstische Persönlichkeitsentwick-

lungsstörung). Meist trifft die Annahme, die Täter hätten Hass- und 

Rachegefühle entwickelt, weil sie außergewöhnlich stark ausge-

grenzt oder gemobbt worden seien, nicht zu. Vielmehr ist davon 

auszugehen, dass aufgrund der narzisstisch bedingten hohen 

Kränkbarkeit alltägliche Kränkungen und Niederlagen im Schulalltag 

als empfindlich verletzende Ereignisse erlebt wurden und zur Ent-

wicklung von Hass- und Rachgefühlen bis hin zu Tötungsabsichten 

führten. 

• Bezug von Tat und Tatmotiv zur Schule:   

Viele Amoktäter wählen ihre eigene aktuelle oder ehemalige Schule 

als Tatort. Häufig stecken dahinter schulische Probleme wie Leis-

tungsdefizite, die Angst vor Nichterfüllung von Leistungserwartun-

gen, Versetzungs- oder Abschlussgefährdung, disziplinarische 

Schwierigkeiten bis hin zum Schulausschluss oder ein nicht erreich-

ter Schulabschluss. 

• Probleme in der Eltern-Kind-Beziehung:  

Bei den Elternhäusern handelt es sich in der Regel nicht um riskante 

„broken homes“. Die Familien wirken vielmehr nach außen eher un-

auffällig. Allerdings lassen sich Probleme in der Eltern-Kind-

Beziehung feststellen, die zu einer narzisstischen Persönlichkeits-

entwicklung beitragen können. Die Eltern von Amoktätern in unter-

suchten Fällen waren nicht primär ablehnend, abgewandt oder nicht 

fürsorglich, sondern haben in unrealistischer Weise von ihrem Kind 

Leistungen erwartet, die das Kind oft nicht erbringen konnte. Extrem 

                                            
3 vgl. Landesregierung Baden-Württemberg (Hrsg.): Bericht des Expertenkreises 
Amok, Stuttgart 2009, S. 8. 
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hohe Erwartungen können zu Verzweiflung, Depressionssymptomen 

und Suizidgedanken führen. 

• Psychopathologische Auffälligkeiten:   

Amoktäter zeigen nicht die klassischen Verhaltensweisen eines Ge-

walttäters, d. h. keine primären Störungen des Sozialverhaltens, 

Gewalt oder Aggressionen. Sie gelten eher als still und unzugäng-

lich, ziehen sich von Erwachsenen zurück und zeigen abweichendes 

Verhalten etwa in Musik- und Kleidungsstil oder provokanten Äuße-

rungen. Diese Abweichungen verstärken sich in der Pubertät und 

sind von normalem Verhalten in dieser schwierigen Entwicklungs-

phase nicht immer leicht zu unterscheiden. Bei genauerem Hinsehen 

fallen jedoch meistens gegenüber Mitschülern geäußerte Andeutun-

gen von Hass- und Suizidgedanken sowie Äußerungen über frühere 

Amoktaten auf. 

• Beschäftigung mit Rache, Gewalt, Amoktätern und prominenten 

Mördern: 

Die meisten Täter kannten sich gut mit vorangegangenen Amokläu-

fen, Massen- oder Serienmördern aus, besaßen entsprechende Lite-

ratur oder recherchierten im Internet. Dahinter stecken die Partizipa-

tion am Ruhm der „Helden“ und der Wunsch nach Darstellung der 

eigenen Macht und Großartigkeit. Auffällig ist auch eine intensive 

Beschäftigung mit gewalthaltigen Videofilmen und Computerspielen. 

Hier ist nicht nur der Inhalt mit seinem Nachahmungspotential zu 

beachten, sondern auch die Länge der Zeit, die mit solchen Medien 

bzw. Inhalten verbracht wird. 

• Andeutungen und Anspielungen gegenüber Gleichaltrigen oder 

im Internet:  

In den meisten Fällen wurden Andeutungen über frühere Amoktaten 

verbal oder nonverbal (z.B. durch bestimmte Kleidung an Jahresta-

gen) gemacht, aber nicht ernst genommen. Spätere Amoktäter las-

sen derartige Bemerkungen häufig scheinbar beiläufig fallen, zuwei-
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len auch im Internet in Suizidforen oder Chats, um die Reaktion auf 

eine Amokandeutung vorsichtig zu testen. 

• Verfügbarkeit von Schusswaffen:   

Meist gehörten die Tatwaffen Vätern oder männlichen Verwandten. 

Sie waren weit überwiegend in legalem Besitz, aber unzureichend 

gesichert, teilweise mit der Munition gelagert und folglich zugänglich. 

Mangels entsprechender Kompetenz hätten Täter Schwierigkeiten 

gehabt, sich illegal Waffen zu besorgen. Die jungen Täter zeigten 

über Jahre hinweg eine ausgeprägte Affinität zu späteren Tatmitteln 

wie Waffen, Militaria, Bomben, Sprengmitteln oder Schwertern und 

stellten diese oft auch sichtbar als Dekoration des „Kinderzimmers“ 

zur Schau. Amoktäter verfügten zum Teil über außerordentliche 

Treffsicherheit durch Einübung mit scharfen Waffen oder bestimmten 

Computerspielen. 

Diese Phänomenologie liefert bereits wichtige Anhaltspunkte für staatliches 

Handeln. Welche der genannten Risikofaktoren jedoch bei den Amoktaten 

von Ansbach und Winnenden/Wendlingen in welchem Maße eine Rolle 

spielten, ist nur durch Betrachtung des Hergangs und der Hintergründe der 

jeweiligen Tat zu klären. 

 

2. Hergang der Taten von Ansbach und Winnenden/Wendlingen 

2.1. Der Tathergang des Amoklaufs in Winnenden und Wendlingen wur-

de vom „Expertenkreis Amok“ Baden-Württemberg auf Grundlage der poli-

zeilichen Meldelage wie folgt dargestellt: 4 

Am Morgen des 11. März 2009 betrat der ehemalige Schüler gegen 9.30 

Uhr die Albertville-Realschule in Winnenden und erschoss acht Schülerin-

nen und einen Schüler sowie drei Lehrerinnen. Elf weitere Schüler und 

Schülerinnen, sowie zwei Lehrerinnen wurden zum Teil schwer verletzt.  

                                            
4 vgl. Landesregierung Baden-Württemberg (Hrsg.): Bericht des Expertenkreises 
Amok, S. 7  
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Die nach wenigen Minuten am Tatort eintreffenden Polizeibeamten bildeten 

ein sogenanntes Interventionsteam und betraten das Schulgebäude, wor-

auf der Täter auf die Beamten schoss. Anschließend flüchtete der 17-

jährige aus dem Schulgebäude und erschoss auf dem angrenzenden Park-

gelände des Zentrums für Psychiatrie einen Mitarbeiter.  

Gegen 9.50 Uhr nahm der Amoktäter einen Autofahrer als Geisel, der am 

Zentrum für Psychiatrie geparkt hatte. Der Täter zwang die Geisel unter 

Waffengewalt über Stuttgart, die Autobahn A 81, Tübingen und von dort in 

den Bereich Nürtingen, Richtung Wendlingen zu fahren. An der Autobahn-

anschlussstelle Wendlingen im Landkreis Esslingen gelang der Geisel die 

Flucht und die Kontaktaufnahme mit einer dort im Rahmen der Fahndung 

postierten Streifenwagenbesatzung.  

Der Täter begab sich daraufhin in das angrenzende Industriegebiet Wend-

lingen-Wert. Dort kam es um 12.12 Uhr zum Schusswechsel mit einer Strei-

fenwagenbesatzung. Obwohl der Täter durch zwei Schüsse in die Beine 

verletzt wurde, gelang es ihm, außerhalb des Sichtfeldes der Polizeibeam-

ten ein angrenzendes Autohaus zu betreten. Im Autohaus erschoss er ei-

nen Kunden und einen Verkäufer. Anschließend feuerte der Täter durch die 

Scheiben des Verkaufsraums mehrfach auf eintreffende Polizeibeamte und 

begab sich dann auf den Parkplatz einer angrenzenden Firma, wo er auf 

ein vorbeifahrendes Zivilfahrzeug der Polizei schoss und hierbei eine Poli-

zeibeamtin und einen Polizeibeamten schwer verletzte. Gegen 12.30 Uhr 

erschoss sich der 17-jährige Amoktäter. 

Als Folge der Amoktat in Winnenden und Wendlingen wurden 15 Personen 

getötet; elf weitere Schülerinnen und Schülerinnen sowie zwei Lehrerinnen 

wurden zum Teil schwer verletzt. 

2.2 Der Hergang des Amoklaufs in Ansbach vollzog sich nach den Ermitt-

lungen der Polizei wie folgt: 

Der 18-jährige Beschuldigte lief am Morgen des 17. September 2009 zu 

Fuß in das Gymnasium Carolinum und vermutlich dort zunächst in eine Toi-

lette im dritten Stock. Hier deponierte er seinen Rucksack und eine blaue 

Tasche mit den Tatwerkzeugen. Insgesamt führte er ein Beil, fünf Molotow-
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Cocktails, zwei feststehende Messer, ein Klappmesser, ein Butterflymes-

ser, einen Hammer, drei Feuerzeuge und eine Schutzbrille mit sich.  

Als erstes öffnete der Beschuldigte die Tür zur Klasse 10 b und warf einen 

Molotow-Cocktail in das Klassenzimmer. Er zog die Tür wieder zu und war-

tete im Flur auf die fliehenden Kinder. Als diese das Klassenzimmer verlie-

ßen, schlug er mit einem Beil wahllos auf die Kinder ein. Dabei verletzte er 

ein 15-jähriges Mädchen lebensgefährlich am Kopf. Eine weitere 15-jährige 

Schülerin der Klasse 10 b erlitt durch den hineingeworfenen Molotow-

Cocktail schwerste Brandverletzungen am Oberköper und im Gesicht. An-

schließend folgte er den Kindern bis ins Treppenhaus und warf dort einen 

weiteren Molotow-Cocktail, der im Erdgeschoss zerbarst und einen leichten 

Brand verursachte. Danach begab sich der Beschuldigte in den benachbar-

ten Flur und warf zwei weitere Molotow-Cocktails in bzw. an die Eingangs-

tür der Klasse 9 c. Insgesamt wurden aus beiden Klassen neun Schüler 

und eine Lehrkraft zum Teil schwer verletzt. 

Durch die Schreie aufmerksam geworden, trat die Lehrkraft der Klasse 10 a 

in den Flur und stand dort plötzlich dem Beschuldigten unmittelbar gegen-

über. Dieser richtete einen Feuerstrahl – vermutlich aus einem Feuerzeug – 

auf sie. Daraufhin floh sie zurück in ihr Klassenzimmer und verbarrikadierte 

dieses. Der Beschuldigte versuchte wohl noch, in dieses Klassenzimmer 

einzudringen, was ihm aber nicht gelang. Ein 18-jähriger Schüler des Gym-

nasiums, der sich in der Cafeteria im Erdgeschoss befand, wurde durch 

schreiende Schüler auf den Brand aufmerksam, verständigte über Notruf 

die Polizei, löschte den Brand im Erdgeschoss und lief in den 3. Stock, um 

sich um mögliche weitere Brände zu kümmern. Dort wartete er das Eintref-

fen der Rettungskräfte ab. 

Die nach wenigen Minuten eingetroffenen Polizeibeamten machten den 

Beschuldigten in einer Kabine der Herrentoilette ausfindig und forderten ihn 

auf, herauszukommen. Der Beschuldigte öffnete darauf die Toilettentür und 

bedrohte die Beamten sofort mit einem Messer. In dieser Notwehrlage kam 

es zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Der Beschuldigte wurde 

durch drei Schüsse aus der Polizeiwaffe im Bauch, an der rechten Brust 
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sowie im rechten Unterarm getroffen. Er wurde festgenommen und medizi-

nisch versorgt. 

Als Folge der Amoktat in Ansbach wurden insgesamt neun Schülerinnen 

und Schüler sowie ein Lehrer teils schwer verletzt. 

Der Hergang beider Taten deckt sich mit den eingangs entwickelten Krite-

rien für Amokläufe in Schulen; er liefert darüber hinaus zahlreiche Belege 

für die Anwendbarkeit der entwickelten Phänomenologie zur Analyse der 

Ursachen, Hintergründe und Zusammenhänge zwischen den Taten von 

Ansbach und Winnenden/Wendlingen.     

 

3. Ursachen, Hintergründe und Zusammenhänge der Amoktaten 

Viele der erläuterten Parallelen bei Amoktaten sowie der so festgestellten 

Risikofaktoren müssen der Untersuchung des „Expertenkreis Amok“ Ba-

den-Württemberg nach auch für die Amoktat in Winnenden/Wendlingen 

als Ursachen und Hintergründe angenommen werden5: 

• Kränkungen, Mobbing, Bezug zur Schule:   

Laut Ermittlungen gab es unter den Jugendlichen im Umfeld des Tä-

ters Hänseleien, die aber nicht über ein jugendtypisches Maß hi-

nausgingen. Inwiefern dies auf das Empfinden des Täters einwirkte, 

konnte nicht mehr geklärt werden. 

• Psychopathologische Auffälligkeiten:   

Genaue Aussagen zu einem Krankheitsbild des Täters können nicht 

getroffen werden, weil das von der Staatsanwaltschaft Stuttgart in 

Auftrag gegebene forensisch-psychiatrische Gutachten dem „Exper-

tenkreis Amok“ nicht vorlag. Presseberichte über eine Erkrankung 

                                            
5 Der Expertenkreis trifft indes nur beispielhafte Aussagen, da er sich allein auf 
öffentlich zugängliche Ermittlungsergebnisse stützt und vermeiden möchte, dass 
Details zu Täterpersönlichkeit und Tatumständen amokgeneigten Personen eine 
Anleitung zur Nachahmung geben. Diese Vorgehensweise wird mit Blick auf den 
gewünschten öffentlichen Charakter auch für diesen Bericht gewählt, vgl. Landes-
regierung Baden-Württemberg (Hrsg.): Bericht des Expertenkreis Amok, a.a.O., S. 
11-12. 
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wurden offiziell nicht bestätigt; es wurde aber bekannt, dass der Tä-

ter in ambulanter psychiatrischer Behandlung war. Ebenfalls nicht of-

fiziell bestätigt, aber sehr wahrscheinlich ist, dass der Täter über 

psychische Krankheitsbilder recherchierte, sich als manisch depres-

siv eingestuft und dies gegenüber seinen Eltern geäußert hatte. 

• Beschäftigung mit Rache, Gewalt, Amoktätern und prominenten 

Mördern: 

Der Amoktäter von Winnenden hat im Internet über die Amoktaten in 

Columbine (USA) und Erfurt recherchiert. Er verbrachte verhältnis-

mäßig viel Zeit am Computer und spielte u. a. „Killerspiele“, darunter 

den sog. Ego-Shooter „Far Cry 2“. 

• Andeutungen und Anspielungen gegenüber Gleichaltrigen oder 

im Internet: 

Der Täter soll gegenüber einer Jugendpsychiaterin Hassgedanken 

auf die Menschheit und Tötungsphantasien angesprochen haben 

sowie in einer tagebuchähnlichen Aufzeichnung die Frage nach der 

Ursache seines Verhaltens für sich mit einer Mischung aus geneti-

scher Anlage und Einflüssen der Umwelt beantwortet haben. 

• Verfügbarkeit von Schusswaffen:  

Der Täter hatte Zugang zu einer großkalibrigen Pistole Beretta (Kali-

ber 9 mm) und einer großen Menge an Munition; zu Beginn der Tat-

handlungen führte er mindestens 285 Schuss Munition mit sich. Der 

Täter war seit seinem 10. Lebensjahr passives Mitglied im örtlichen 

Schützenverein. Er war mehrmals mit seinem Vater dort und schoss 

auch mit der späteren Tatwaffe. 

Auch bei der Amoktat in Ansbach spielten viele der skizzierten Risikofakto-

ren eine bedeutende Rolle. Die hierüber gewonnenen Erkenntnisse basie-

ren maßgeblich auf der anschließenden Durchsuchung des Zimmers des 

die Amoktat überlebenden Beschuldigten. Dabei wurden ein von ihm hand-

geschriebenes Testament, ein Kalender mit dem Eintrag „Apocalypse to-

day“ unter dem 17. September 2009 sowie ein PC und ein Laptop sicher-
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gestellt. Im gelöschten Bereich des Laptops konnten Computerspezialisten 

des Polizeipräsidiums Mittelfranken umfangreiche Schriftstücke sichern, die 

Aufschluss über die Tatplanung und die Motivation des Täters geben. Der 

Beschuldigte macht in den aufgefundenen Schriftstücken mehrfach deut-

lich, dass er in diesen seine ureigensten inneren Gedanken niederlege. Die 

Strafverfolgungsbehörden erachten den Inhalt der Schreiben daher für au-

thentisch. 

• Kränkungen, Mobbing:   

Der Beschuldigte benannte als Grundlage seines Hasses u. a., dass 

er sich ungerecht behandelt und ausgegrenzt fühlte. Er habe Angst 

vor schweren Erkrankungen in der Zukunft und Angst, das Abitur 

nicht zu bestehen und ohne eine Perspektive zu sein. Der Beschul-

digte gab außerdem an, dass er gerne eine Freundin gehabt hätte. 

Als weiteren Punkt erwähnte er mehrmals, dass er in der 6. Klasse 

in einem Bus verprügelt worden sei und ihm niemand geholfen habe. 

• Bezug zur Schule:   

Der Beschuldigte wollte mit seiner Tat – wie es den Anschein hat – 

möglichst viele Schüler und Lehrer töten und seine Schule nieder-

brennen. Die Tat sollte sich nicht gegen bestimmte Personen rich-

ten. Als Motiv benannte er seinen Hass auf die gesamte Menschheit, 

besonders auf die Institution Schule. Für die Tat hatte er sich ein T-

Shirt besorgt mit der Aufschrift „MADE IN SCHOOL“. 

• Psychopathologische Auffälligkeiten:   

Der Beschuldigte schildert die Herausbildung seiner Tatmotivation 

offen in seinen persönlichen Aufzeichnungen. In diesen fiel bereits 

im April 2009 erstmals der Begriff „Amok“. Ab Mitte Mai 2009 enthal-

ten die Aufzeichnungen erste konkrete Tatpläne im Hinblick auf die 

Bewaffnung, die Tatzeit und den Tatort. Im Juni konkretisiert sich 

dann der Tatort auf das dritte Obergeschoss des Gymnasiums Caro-

linum. Die vom Beschuldigten benannten Hintergründe seiner Hass-

gefühle gegen die Schule sind objektiv nicht nachvollziehbar. Für die 

Ängste des Beschuldigten gab es – nach den bisherigen Erkenntnis-
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sen –keinen konkreten Anlass, da er weder körperlich krank war 

noch das Bestehen des Abiturs nach seinen bisherigen Leistungen 

in Frage stand. Für eine überaus starke Ausprägung von Hass- und 

Suizidgefühlen spricht, das der Beschuldigte bei der Tatausführung 

mit einkalkulierte, von der Polizei getötet zu werden. Zudem traf er 

Vorbereitungen für einen anschließenden Suizid. Ein Gutachter hat 

eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit aufgrund 

einer schweren seelischen Abartigkeit festgestellt und geht deshalb 

von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Neben einer Bestrafung 

des Täters kommt deshalb auch eine Unterbringung in einem psy-

chiatrischen Krankenhaus in Betracht. 

• Beschäftigung mit Rache, Gewalt, Amoktätern und prominenten 

Mördern: 

Der Beschuldigte verwies in den gefundenen Schriftstücken mehr-

fach auf das Wort „Apocalypse“ und nahm dabei u. a. auf einen 

gleichnamigen Actionfilm Bezug. Bei diesem Film handelt es sich al-

lerdings nicht um ein Gewaltvideo. Darüber hinaus legt der Beschul-

digte in seinen Aufzeichnungen die Ergebnisse seiner Recherchen 

zu Amokläufen in den USA und in Deutschland dar. Er gab außer-

dem an, dass ihn die Tat von Erfurt beeinflusst habe.  

• Verfügbarkeit von Schusswaffen:  

Der Beschuldigte hatte keinen Zugang zu Schusswaffen, sondern 

entwickelte einen Tatplan, der vorsah, die Schüler mittels Einsatz 

von Feuer aus den Klassenräumen zu treiben und sie bei der Flucht 

zu attackieren. Diese Vorstellungen setzte er hinsichtlich Bewaff-

nung, Tatzeit, Tatort und Vorgehensweise in die Tat um. 

Die Hintergründe der Amoktaten von Ansbach und Winnenden/Wendlingen 

weisen sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede auf. Direkte Zusam-

menhänge bestehen nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen insofern, 

als sich beide junge Menschen mit früheren „School Shootings“ in Deutsch-

land und den USA beschäftigt hatten. Ein indirekter, für die Formulierung 

möglicher Schlussfolgerungen jedoch höchst bedeutsamer Zusammenhang 
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ist die Tatsache, dass in beiden Fällen die meisten der vom „Expertenkreis 

Amok“ identifizierten Risikofaktoren eine wichtige Rolle für die Herausbil-

dung der Absicht zur Tat sowie der praktischen Umsetzung des jeweiligen 

Tatplans spielten. 

 

4. Risikofaktoren und Handlungsfelder eines ganzheitlichen An-
satzes 

Die Konsequenz der vorgestellten Erkenntnisse zu Ursachen, Hintergrün-

den und Zusammenhängen der Amoktaten von Ansbach und Winnen-

den/Wendlingen ist, dass Überlegungen, wie der Schutz vor Amokbedro-

hungen erhöht werden kann, eine Vielzahl verschiedener Ansatzpunkte für 

staatliches Handeln in den Blick nehmen müssen. Eine Diskussion allein 

über eine mögliche Verschärfung von Verbotsnormen oder die Erhöhung 

der Sicherheitsvorkehrungen an den Schulen würde zu kurz greifen. Not-

wendig ist vielmehr eine breit angelegte Diskussion über Risikofaktoren 

sowie Möglichkeiten, mit Instrumenten staatlichen Handelns auf diese Fak-

toren einzuwirken. Der „Expertenkreis Amok“ Baden-Württemberg benennt 

in seinem Abschlussbericht folgende Handlungsfelder:  

1. Prävention 

2. Früherkennung 

3. Umgang mit Amokandrohungen 

4. Opferbetreuung und -Nachsorge 

5. Waffen 

6. Jugendmedienschutz und Medienkompetenz 

7. Medienberichterstattung über Amoktaten 

8. Sicherheit an Schulen 

Aus Sicht der Arbeitsgruppe stellt diese Systematik einen geeigneten Rah-

men für die zu ziehenden Schlussfolgerungen dar. 
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III. Empfehlungen des „Expertenkreises Amok“ Baden-
Württemberg 

Der „Expertenkreis Amok“ Baden-Württemberg unterbreitet mit Hilfe der 

oben genannten zentralen Handlungsfelder eine Vielzahl an Empfehlungen, 

wobei er sich naturgemäß auf die Bedingungen in Baden-Württemberg be-

zieht:6 

 

1. Prävention 

Prävention ist das Schlüsselfeld, um Amoktaten vorzubeugen. Der Exper-

tenkreis schlägt vor: 

• Best-Practice-Methoden zu implementieren 

• eine Wirkungs- und Erfolgskontrolle einzuführen 

• vorhandene Präventionsstrukturen auszubauen 

• Angebote der Ganztagsbetreuung und außerschulische Aktivitäten 

zu stärken 

• eine Stiftungsprofessur einzurichten 

• einen Landespräventionsrat zu gründen 

• in Kindergärten und Schulen ein faires Miteinander zu vermitteln 

• den Katalog der Maßnahmen nach einem Unterrichtsausschluss zu 

erweitern 

• Eltern und Jugendamt bei einem Unterrichtsausschluss einzubinden 

• vor einem Schulausschluss abgestufte Maßnahmen zu ergreifen 

• keinen Ausschluss zu verhängen, ohne Anschluss-Perspektiven zu 

verhängen 

                                            
6 Hier und im Folgenden siehe Landesregierung Baden-Württemberg (Hrsg.): Be-
richt des Expertenkreis Amok, a.a.O., S. 15-78. 
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• den Informationsaustausch zwischen den Schulen zu erleichtern 

• eine Handreichung für den Datenaustausch zu erarbeiten. 

 

2. Früherkennung 

Amoktaten sind Endpunkt einer krisenhaften Entwicklung, die von Warnsig-

nalen begleitet ist. Dies eröffnet – bei allen Schwierigkeiten – Chancen der 

Früherkennung und Gefahrenreduzierung, denen jedoch auch das Risiko 

gegenübersteht, junge Menschen mit Entwicklungsschwierigkeiten zu stig-

matisieren. Angesichts der mit der Beobachtung des „Leaking“ – des 

Durchsickerns von Andeutungen potentieller Täter – verbundenen Schwie-

rigkeiten empfiehlt der Expertenkreis: 

• Androhungs- und Trittbrettfahrerfälle zu untersuchen 

• die Forschung zur Früherkennung und Intervention zu unterstützen 

• Forschungsergebnisse umzusetzen 

• eine forschungsbegleitete Öffentlichkeitskampagne zu initiieren 

• spezielle Ansprechpartner zu benennen und zu vernetzen 

• den Datenaustausch zwischen Polizei, Jugendamt, Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie zu optimieren 

• ein interdisziplinäres Krisenteam sowie eine Krisenkonferenz zu 

schaffen 

• jungen Menschen in lebenskritischen Situationen zu helfen 

• die psychosoziale Versorgung bei Eigen- und Fremdgefährdung in-

terdisziplinär aufzubauen und zu sichern 

• zielgruppenspezifisch zu sensibilisieren und über Amok aufzuklären 

• das Thema „Amok“ verstärkt in die Aus- und Fortbildung aufzuneh-

men 
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• die Lehrerhandreichung „Herausforderung Gewalt“ bekannt zu ma-

chen 

• Ärzte (Jugendpsychiater) und Psychotherapeuten über „Amok“ zu in-

formieren und zu schulen und dabei auch den Computerkonsum in 

den Blick zu nehmen. 

 

3. Amokandrohungen 

Für den Umgang mit Amokandrohungen sieht der „Expertenkreis Amok“ 

Baden-Württemberg Handlungsbedarf vor allem in der Bewertung solcher 

Äußerungen und der Einleitung geeigneter Schritte. Zwar müssen hier nicht 

erst mühsam Symptome gesucht werden; sie liegen bei einer Amokdro-

hung bereits vor. Die Einordnung und – in der Folge – etwaige Schritte ge-

hen jedoch mit großer Verantwortung für alle Betroffenen einher. Die Ex-

perten schlagen in ihrem Abschlussbericht vor: 

• Internetrecherchen zu forcieren und damit die Kontrollintensität im 

Internet über die akute Nachtatphase hinaus zu erhöhen 

• ein Handlungskonzept mit Handlungsschritten bei ernsten Amokdro-

hungen auszuarbeiten 

• Ärzte für die Differenzierung und den Umgang mit Amokdrohungen 

zu schulen 

• den Strafrahmen des § 126 StGB (Störung der öffentlichen Ordnung 

durch Androhung eines Verbrechens) zu erhöhen 

• ein Handlungskonzept mit Handlungsschritten bei Amokdrohungen 

von „reinen Trittbrettfahrern“ auszuarbeiten. 

 

4. Opferbetreuung und -nachsorge 

Den Opfern einer Amoktat und ihren Angehörigen muss ebenso große 

Aufmerksamkeit zukommen wie der Tat und dem Täter. Angehörigen, 
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traumatisierten Verletzten und Zeugen muss das höchstmögliche Maß an 

Hilfe geleistet werden. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Teil der Opfer 

behandlungsbedürftige Traumafolgen erleidet. Um die Opferbetreuung und 

Nachsorge zu verbessern, schlägt der Expertenkreis vor: 

• ein Rahmenkonzept „Interdisziplinäre Betreuung“ zu erarbeiten 

• ein Rahmenkonzept „Interdisziplinäre Nachsorge“ zu erarbeiten 

• Eltern über den Umgang mit Traumapatienten zu informieren und ein 

nationales Traumanetzwerk aufzubauen 

• Ergebnisse der Untersuchung und Erfahrungen der Opfer der Wis-

senschaft zur Verfügung zu stellen 

• bei Amoktaten formalrechtlich eine Straftat festzustellen, um eine ra-

sche Opferentschädigung zu ermöglichen. 

 

5. Waffen 

Bei Amoktaten spielen die Faszination der Täter für unterschiedlichste Waf-

fenarten sowie deren Verfügbarkeit eine erhebliche Rolle für den Verlauf 

der jeweiligen Tat. Die Tatwaffen gehören in der Regel den Vätern oder 

männlichen Verwandten der Täter, waren unzureichend gesichert und wur-

den mit der Munition gelagert. Der Expertenkreis empfiehlt deshalb 

• Waffenbesitzer zur freiwilligen Abgabe von Waffen zu animieren 

• auf eine Reduzierung des Waffenbestandes bei Schützen- und 

Jagdverbänden hinzuwirken 

• die Gefährlichkeit von (zum Beispiel im Sport genutzten) Waffen zu 

reduzieren 

• Kontrollen mit Einlasspflicht sowie Schwerpunktkontrollen mit dem 

Ziel einer generalpräventiven Wirkung einzuführen 

• eine Gebührenpflicht für regelmäßige Kontrollen der Waffenbesitzer 

bzw. der Aufbewahrung von Waffen einzuführen 
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• die Bedürfnisprüfung im Sinne einer stärkeren Differenzierung zu 

verschärfen 

• eine doppelte Blockiersicherung mit PIN-Code einzuführen 

• die Altersgrenze für das Sportschießen mit großkalibrigen Waffen 

von 18 auf 21 Jahre anzuheben 

• die Wartezeit für Sportschützen zum Erwerb eigener Sportwaffen 

von 12 auf 18 Monate zu verlängern 

• die Jugend- und Elternarbeit in Schützenvereinen verantwortlich zu 

gestalten. 

 

6. Jugendmedienschutz und Medienkompetenz 

„Gewalt in den Medien“ ist kein alleinstehender Risikofaktor. Der Experten-

kreis weist gleichwohl auf die wichtige Rolle einer zeitintensiven Beschäfti-

gung von Amokläufern mit gewaltverherrlichenden Computerspielen, insbe-

sondere sog. Ego-Shootern, hin und empfiehlt: 

• ausgewählte, besonders wichtige und erfolgreiche Medienkompe-

tenzprojekte wie z. B. „Mediaculture Online“7 nach der Erprobung zu 

verstetigen 

• Maßnahmen des „Kindermedienlandes“8 unterstützen; diese beinhal-

ten eine Öffentlichkeitskampagne, eine Internetplattform, Bünde-

lungsmaßnahmen wie zum Beispiel die „Medienkompetenztage“, ein 

Schülermedienmentorenprogramm, ein Jugendbegleiterprogramm, 

eine Medienwerkstatt, Projekte zur Stärkung der medienpädagogi-

schen Eltern- und Familienarbeit sowie die verbindliche Verankerung 

der Medienpädagogik in der Erzieher- bzw. Lehrerausbildung 

                                            
7 „Mediaculture Online“ ist ein Projekt, das von der Landesstiftung Baden-
Württemberg gefördert wird. 
8 „Kindermedienland“ ist eine Initiative des Landes Baden-Württemberg zur Bün-
delung medienpädagogischer Projekte und Maßnahmen. 
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• die Indizierung und Beschlagnahmung im Sinne einer konsequenten 

Anwendung dieses Instruments zu verstärken 

• eine Verstärkung des Einflusses der Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien (BPjM) zu prüfen 

• den Jugendmedienschutz in Bund und Ländern zu harmonisieren 

und zu vereinfachen 

• die Ahndung bestehender Verbote zu gewährleisten 

• die Strafbarkeit von Gewaltspielen gemäß § 131 StGB auszudehnen 

• realistische, tötungsähnliche Spiele zu verbieten 

• eine Alterskennzeichnung für Online-Spiele einzuführen 

• zumindest die europäische internationale Harmonisierung zu forcie-

ren 

• Altersverifikationssysteme auf den Download von Spielen auszu-

dehnen 

• absolut unzuverlässige Angebote zu sperren und hierzu auch die In-

ternet-Provider in die Pflicht zu nehmen 

• ein funktionsfähiges Jugendschutzprogramm (zur nutzerseitigen Fil-

terung) zu entwickeln 

• Eltern über die Möglichkeiten von Filterprogrammen zu informieren 

• Anbieter dazu anzuhalten, vorsorgliche Schutzmaßnahmen etwa in 

Foren, Chats, Online-Communities oder Videoplattformen zu ergrei-

fen 

• die Sicherheit in Foren und Online-Communities mit Hilfe eines so-

genannten „Unique Identifiers“ (Identifizierung mittels persönlicher 

Merkmale) zu erhöhen 

• die Sendezeitvorgaben für kinderungeeignete Inhalte zu überprüfen. 
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7. Medienberichterstattung über Amoktaten 

Der „Expertenkreis Amok“ Baden-Württemberg unterstreicht nachdrücklich 

auch die Bedeutung der Medien für Nachahmungstaten im Sinne des „Wer-

ther- oder Copycat-Effekts“. Er weist darauf hin, dass die meisten Amoktä-

ter sich in der Vortatphase mit Medienberichten über Amokvorläufer be-

schäftigen und dass im Internet selbst Detailinformationen bis hin zu Ermitt-

lungsakten und „Rankinglisten“ nach Anzahl der getöteten Opfer öffentlich 

zugänglich sind. Der Expertenkreis schreibt einer extensiven, täterzentrier-

ten und detaillierten Amokberichterstattung eine katalytische Wirkung für 

Nachahmungsphantasien und -absichten amokgeneigter junger Menschen 

zu. Er sieht deshalb die Medien, aber auch staatliche Pressestellen, Aus-

kunft gebende Verantwortliche, Opfer, Zeugen und Experten in einer be-

sonderen Verantwortung. Um diese Adressaten besser in die Lage zu ver-

setzen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, empfiehlt der Experten-

kreis:  

• eine Studie zur Medienberichterstattung über den Amoklauf in Win-

nenden/Wendlungen zu veranlassen 

• eine „Konsensuskonferenz werteorientierte Berichterstattung“ durch-

zuführen 

• einen für alle Medien verbindlichen Pressekodex zu schaffen und 

gegebenenfalls medienübergreifende Selbstkontrolleinrichtungen zu 

schaffen 

• in Diskussion mit dem Presserat gemeinsame Empfehlungen zu er-

arbeiten 

• Empfehlungen zur Pressearbeit verantwortlicher Stellen zu erörtern 

und zu implementieren 

• die täterzentrierte Berichterstattung zu reduzieren und Täter weitest-

gehend zu anonymisieren 

• Amokspezifika in die Aus- und Fortbildung von Journalisten zu imp-

lementieren 
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• ein Konzept „Pressearbeit bei Amoktaten“ zu erarbeiten und umzu-

setzen. 

 

8. Sicherheit an Schulen 

Hohe Priorität kommt den Sicherheitsvorkehrungen an Schulen zu. Sie um-

fassen im Wesentlichen die Krisenplanung, Verhaltensregeln, bauliche 

Maßnahmen sowie Zusammenarbeit, Kommunikation und Information im 

Krisenfall. Erhöhte Sicherheit an Schulen darf jedoch nicht dazu führen, 

dass Schulen zu Festungen werden. Die Handlungsmaxime solle lauten: 

„Ein Wohlfühlraum für Kinder – vorbereitet für den Krisenfall“. Um 

dieses Ziel zu erreichen empfiehlt der Expertenkreis: 

• die bislang mit Schulpsychologen besetzte Krisenhotline des Kul-

tusministeriums ressortübergreifend zu besetzen und um ein elekt-

ronisches Pendant zu ergänzen 

• den Rahmenkrisenplan sowie die „Gemeinsame Verwaltungsvor-

schrift über das Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Scha-

densereignissen“ zu novellieren und die Umsetzung auf Ebene der 

Landkreise bzw. Regierungsbezirke zu prüfen 

• Schulen mit einem überall im Schulbereich hörbaren Amokalarmsig-

nal auszustatten, das sich von einem gewöhnlichen Brandsignal 

deutlich unterscheidet 

• Schulen mit Türknaufsystemen auszustatten, um im Krisenfall ein 

Verriegeln von innen zu ermöglichen 

• die Präsenz der Polizei in der Fläche zu gewährleisten 

• fortlaufend ein Polizeiliches Amoktraining durchzuführen 

• Polizeibeamte mit ballistischem Schutz auszustatten 

• im Kultusministerium einen an die organisatorischen Einsatzvorbe-

reitungen des Innenministeriums angelehnten Krisenstab mit Ver-

bindungsbeamtem im Innenministerium einzurichten 
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• Schulleiter mit Pager-Geräten auszustatten und regelmäßige Übun-

gen durchzuführen 

• die organisatorischen Erfahrungen nach der Amoktat in Winnen-

den/Wendlingen nutzbar zu machen und zu implementieren – auch 

um eine Rückkehr in das Schulgebäude und den Alltag zu erleich-

tern. 

 

IV. Maßnahmen der Staatsregierung für einen besseren 
Schutz vor Amoktaten 

Die vom „Expertenkreis Amok“ Baden-Württemberg entwickelten Empfeh-

lungen sind nicht ohne Weiteres auf die Bedingungen in Bayern übertrag-

bar. Die Entwicklung in Bayern ist bei einigen der aufgeworfenen Fragen 

bereits weiter gediehen oder hat eine andere Richtung genommen. Die 

Empfehlungen des „Expertenkreises Amok“ sind jedoch eine geeignete 

Grundlage für die Auseinandersetzung der betroffenen Fachressorts mit 

Amoktaten und möglichen Konsequenzen. Die Maßnahmen der Bayeri-

schen Staatsregierung für einen besseren Schutz vor Amoktaten werden 

deshalb im Folgenden in Anlehnung an die vom „Expertenkreis Amok“ ent-

wickelte Systematik dargestellt. Dabei ist der Staatsregierung bewusst, 

dass die dargestellten Maßnahmen mit einem hohen Kosten- und Perso-

nalaufwand verbunden sind und deshalb nur im Rahmen der haushaltsmä-

ßigen Möglichkeiten der jeweiligen Aufwandsträger umsetzbar sind. Im Fol-

genden werden nur die Empfehlungen behandelt, die auch für Bayern rele-

vant sind. 

  

1. Prävention und Früherkennung, Umgang mit Amokandrohun-
gen 

Nach vorherrschender Meinung kann es keine spezifische Amok-

Prävention geben. Vielmehr ist ein breiter gesellschaftlicher Ansatz gefragt, 

der frühzeitig einsetzt und nachhaltig Risikofaktoren entgegenwirkt. Die 
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Prävention von Amoktaten ist damit eine Querschnittsaufgabe, die die un-

terschiedlichsten Einzelaspekte umfasst: 

 

1.1 Polizeiliche Präventionsarbeit 

Im Freistaat Bayern wurden zur polizeilichen Gewaltprävention und zur Be-

kämpfung der Kriminalität an Schulen unter Beteiligung der betroffenen 

Stellen (z. B. StMUK, StMI, BLKA) ein ganzes Bündel von Maßnahmen er-

griffen und unterschiedliche Projekte initiiert:  

• Seit dem Jahr 2000 sind bei jeder Polizeiinspektion Schulverbin-

dungsbeamte eingesetzt und allen bayerischen Schulen namentlich 

benannt worden.  

• Seit dem Jahr 2000 sind bei den Polizeiinspektionen dort Jugendbe-

amte einzusetzen, wo es aufgrund der aktuellen Lage und der Be-

völkerungsstruktur erforderlich ist.  

Mit Blick auf die Amoktat von Winnenden/Wendlingen hat der Arbeitskreis II 

„Innere Sicherheit“ der Ständigen Konferenz der Innenminister und -

senatoren der Länder (AK II) im April 2009 die Bedeutung der Präventi-

onsmaßnahmen des „Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK)“ 

unterstrichen. Er begrüßte die vorgesehene Aktualisierung der Handrei-

chung „Herausforderung Gewalt“ für Lehrkräfte und Erzieher um die 

Themenbereiche „Schwere Schulgewalt“ sowie die Ergänzung des Me-

dienpakets „Abseits“ um das Thema „Handygewalt“. Der AK II sah es au-

ßerdem als sinnvoll an, die gewaltpräventiven Medien des ProPK weiterhin 

gezielt und umfassend für die Präventionsarbeit an Schulen zu nutzen. Für 

Bayern werden die Belange der ProPK durch das Bayerische Landeskrimi-

nalamt (BLKA) wahrgenommen. 

In der Diskussion über geeignete Maßnahmen zur polizeilichen Prävention 

von Amoktaten wurde jedoch auch deutlich, dass bei dieser Tatform nur ein 

breit gefächerter Ansatz Erfolge zeitigen kann. Dies hatte sich bereits im 

Zusammenhang mit der Amoktat eines 18-jährigen in Emsdetten (Nord-

rhein-Westfalen) im November 2006 gezeigt. In den auf die Tat folgenden 



- 32 - 

 

Tagen waren im gesamten Bundesgebiet zahlreiche Hinweise auf geplante 

Amoktaten registriert worden, die zum Teil zu intensiven polizeilichen Maß-

nahmen führten. Diese Ereignisse waren vom Unterausschuss Führung 

Einsatz und Kriminalitätsbekämpfung (UA FEK) zum Anlass genommen 

worden, insbesondere präventive Möglichkeiten zur Verhinderung von 

Amoktaten durch eine Projektgruppe prüfen zu lassen. Diese Projektgruppe 

kam im Wesentlichen zu dem Ergebnis, dass geeignete Ansatzpunkte zur 

Prävention und Früherkennung von schwerer Gewalt insbesondere im 

schulischen Bereich und in der Jugend-, Familien- und Vereinsarbeit be-

stehen.  

 

1.2 Schulische Präventionsarbeit 

Besondere Bedeutung kommt wegen des bei Amoktaten häufigen Bezugs 

von Tat und Tatort zur Schule des Täters der schulischen Präventionsarbeit 

gegen Gewalt und Gewaltbereitschaft unter Kindern und Jugendlichen zu. 

Sie liegt in der Federführung des Staatsministeriums für Unterricht und Kul-

tus (StMUK) und ruht auf verschiedenen Säulen: Neben Programmen und 

Initiativen zu einer nachhaltigen Werteerziehung und Persönlichkeitsstär-

kung der Kinder und Jugendlichen gibt es an Bayerns Schulen auch Ange-

bote zu konkreten, handlungsorientierten Maßnahmen mit dem Ziel, richti-

ges Verhalten bei Konflikten bzw. eskalierenden Gewaltsituationen praxis-

bezogen und situativ einzuüben. Diese Form der Gewaltprävention ist ent-

halten in Programmen, die mit Präventionsexperten der Polizei entwickelt 

wurden, so z.B. bei  

• „PIT – Prävention im Team“ 

• „Zammgrauft“ 

• „Aufgschaut“  

• „Selbstsicherheit und Zivilcourage – Zivilcourage kann man lernen“. 

PIT – Prävention im Team wird in Zusammenarbeit von Polizei und Schule 

als Rahmenstruktur für die Präventionsarbeit weiter ausgebaut. Ziel ist, 
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richtiges Verhalten bei Konflikten bzw. eskalierenden Gewaltsituationen 

einzuüben. Ein Internetportal ist beim Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus eingerichtet. Die Initiative „Selbstsicherheit und Zivilcourage“ – ein 

unter polizeilicher Anleitung angebotenes Training von Deeskalationsstra-

tegien und situationsangemessenem couragiertem Verhalten bei Gefahren-

situationen – wird ab Januar 2010 auf alle bayerischen Regierungsbezirke 

ausgedehnt.  

Die Präventionsarbeit an Schulen in Bayern wird von allen Lehrkräften und 

insbesondere durch Schulpsychologen geleistet. Vor dem Hintergrund 

eines steigenden Bedarfs wird im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten 

ein Ausbau der Schulberatung und der schulpsychologischen Betreu-

ung angestrebt. Zur Optimierung der schulpsychologischen Versorgung 

werden Gespräche mit Universitäten zur Eröffnung eines weiteren Studien-

standorts für das Fach „Psychologie mit schulpsychologischem Schwer-

punkt“ geführt. 

Im Zusammenhang mit dem Amoklauf in Ansbach wird künftig ein besonde-

res Augenmerk auf den Faktor Mobbing in der Schule gerichtet. Das 

StMUK hat ein Projekt zur Mobbing-Prävention auf den Weg gebracht, das 

auch der Amok-Prävention dienen soll. Es wird an der Akademie für Lehrer-

fortbildung und Personalführung in Dillingen konzipiert und gesteuert und 

soll alle Lehrerkollegien und damit alle Lehrkräfte erreichen. 

Die vom „Expertenkreis Amok“ Baden-Württemberg empfohlene intensivier-

te Vermittlung der Bedeutung eines fairen Miteinanders in den Kindergärten 

und Schulen ist auch aus Sicht des StMUK ein Handlungserfordernis. Im 

Bereich der Grundschule existieren bereits gut eingeführte Programme zur 

Streitschlichtung; entsprechende Fortbildungen sorgen bayernweit für de-

ren Verbreitung. Kindergärten und Schulen sollten intensivere Kontakte 

pflegen. Kindergärten sollten darüber hinaus die aufnehmenden Grund-

schulen über einen möglichen gesonderten Betreuungsbedarf sowie über 

erfolgreich durchgeführte Maßnahmen unterrrichten. Grundschulen wieder-

um sollten über durchgeführte Programme sowie die von den Schülern er-
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worbenen Kompetenzen informieren. Dabei sind die Vorgaben des Daten-

schutzes zu beachten. 

Optimierungsmöglichkeiten bestehen auch hinsichtlich der Einrichtung ei-

nes weiteren Studienstandorts für Schulpsychologie und Schulberatung. 

Hierzu gibt es derzeit erste Gespräche mit der Technischen Universität 

München sowie der Universität Regensburg. Auch eine förmliche Bünde-

lung von Schulberatung, Stufenbetreuern, Vertretern der Jugendsozialar-

beit an Schulen (JaS) und sonstigen Präventionsbeauftragten (z. B. Dro-

genbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, Gesundheitsbeauftragte) zu Prä-

ventionsteams, die mit außerschulischen Institutionen (z. B. Polizei, Krisen-

interventionsteams, Jugendamt) engen Kontakt halten, könnte zu einer 

besseren Prävention von Amoktaten beitragen. Hierzu wird außerdem ein 

weiterer Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) befürwortet (sie-

he hierzu Ziffer 1.3, 1.4. sowie V.1. des Berichts). Kein Bedarf besteht da-

gegen hinsichtlich des Aufbaus weiterer Strukturen der Präventionsarbeit 

wie zum Beispiel der Einrichtung eines Landespräventionsrats. 

Kein Handlungsbedarf besteht auch im Bereich der Anpassung pädagogi-

scher Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, bei Maßnahmen nach einem 

Unterrichtsausschluss sowie der Einbindung der Eltern und des Jugend-

amts im Falle eines Unterrichtsausschlusses. Entsprechende Regelungen 

sind im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 

(BayEUG) bereits enthalten. So ist die Schule gemäß Art. 75 BayEUG ver-

pflichtet, die Erziehungsberechtigten möglichst frühzeitig über ein auffallen-

des Absinken des Leistungsstandes und sonstige wesentliche, die Schüle-

rin oder den Schüler betreffende Vorgänge zu unterrichten. Ein darüber 

hinausgehendes verpflichtendes Elterngespräch wurde bereits im Jahr 

2008 eingehend diskutiert und – insbesondere weil es mit dem Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatz nicht vereinbar wäre – abgelehnt. Ähnliches gilt für die 

Empfehlung, vor einem Schulausschluss abgestufte Maßnahmen zu ergrei-

fen und keinen Ausschluss auszusprechen ohne eine Anschlussperspekti-

ve zu ermöglichen. Im konkreten Fall sollte jedoch durch die betroffenen 
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Schulen darauf geachtet werden, dass bei Problemschülern die abgebende 

Schule umgehend den Kontakt mit der aufnehmenden Schule herstellt. 

 

1.3  Prävention in der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe 

Neben der schulischen Präventionsarbeit spielen für die Prävention von 

Amokbedrohungen insbesondere auch Maßnahmen im Bereich des 

Staatsministeriums für Arbeit, und Sozialordnung, Familie und Frauen 

(StMAS) eine wichtige Rolle. Prävention stellt in der Familien- und Jugend-

hilfepolitik Bayerns den absoluten Schwerpunkt dar. Präventive Maßnah-

men für Familien werden in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern mit Re-

gelförderprogrammen gefördert.  

Familien sind heute insbesondere auch durch den Eintritt in das Informati-

onszeitalter, der eine Beschleunigung gesellschaftlicher Prozesse mit sich 

gebracht hat, mit steigenden Anforderungen an die Erziehungskompetenz 

konfrontiert. Oberste Leitlinie der Familien- und Jugendhilfepolitik in Bayern 

ist deshalb die Stärkung von Eigenverantwortung und Elternkompetenzen. 

Bayern wird hierzu eine „Allianz für Familiensinn“ ins Leben rufen. Diese 

Initiative vereint die wichtigsten gesellschafts- und familienpolitischen Ak-

teure (Kommunen, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Kirchen, Verbände) auf 

Landesebene in dem Bestreben, das Thema Familienfreundlichkeit in die 

Gesellschaft zu tragen. Ziel der Aktion ist es, in gemeinsamer Verantwor-

tung die herausragende Bedeutung der Familien in den Mittelpunkt zu rü-

cken und für ein Klima der Familienfreundlichkeit aktiv einzutreten. Familien 

sollen als Leistungsträger und als soziale Mitte in das Zentrum gesellschaft-

lichen Interesses gerückt werden. 

Von besonderer Bedeutung für den Bereich von Aggression junger Men-

schen gegen andere und sich selber sind die Präventionsmaßnahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe mit Partnern aus Gesundheit, Schule, Polizei und 

Justiz. Das beste und effektivste Mittel, um Gewalt wirksam zu begegnen 

bzw. zu verhindern, ist, junge Menschen zu eigenverantwortlichen und ge-

meinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen. Wesentliche Bausteine 
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hierfür sind vor allem die Förderung von Sozial- und Konfliktlösungskompe-

tenzen, das Ermöglichen einer erfolgreichen Schulbildung und einer gelin-

genden beruflichen sowie gesellschaftlichen Integration. Die Förderung von 

Chancengerechtigkeit junger Menschen ist das zentrale Element einer 

nachhaltigen Bekämpfung von Jugendgewalt.  

Die bayerische Jugendhilfepolitik legt den Fokus deshalb besonders auf 

junge Menschen aus sozial schwächeren Familien, die auf vielen Gebieten, 

wie Gesundheit, Teilhabe oder Bildung, benachteiligt sind. Mit den Landes-

förderprogrammen (Koordinierende Kinderschutzstellen „KoKi“; Erzie-

hungsberatungsstellen „EB“; Jugendsozialarbeit an Schulen „JaS“ und Ar-

beitsweltbezogene Jugendsozialarbeit „AJS“) unterstützt das StMAS die 

Praxis beim Aufbau und Erhalt von Regelstrukturen und gibt dabei wichtige 

präventive Anstöße, gerade sozial benachteiligte junge Menschen in den 

Blick zu nehmen. Da die Grundsteine für Chancen- und Bildungsgerechtig-

keit bereits in den ersten Lebensjahren eines Menschen gelegt werden, 

wird ein großes Augenmerk vor allem auf die frühkindliche Entwicklung ge-

legt, um sicherzustellen, dass kein Kind den Anschluss verpasst (qualifizier-

te Angebote der Kindertagesbetreuung, „KoKi“ und „EB“). Ein besonderes 

Anliegen bayerischer Jugendhilfepolitik ist aber auch die schulische und 

berufliche Eingliederung sozial benachteiligter junger Menschen. Deshalb 

unterstützt die Staatsregierung die Kommunen im Rahmen der Schaffung 

von Angeboten der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII nachhaltig mit 

zwei bundesweit beachteten Regelförderprogrammen („JaS“-/„AJS“-

Förderprogramm). 

Maßnahmen zur Prävention in bayerischen Kindertageseinrichtungen zie-

len, eingebunden in ein ganzheitliches Bildungskonzept, auf die Stärkung 

emotionaler und sozialer Kompetenzen. Eingebunden in alltägliche Situati-

onen lernen Kinder soziale Beziehungen aufzubauen und zu gestalten, ihre 

Gefühle zu regulieren, Stresssituationen zu bewältigen und konstruktives 

Konfliktlöseverhalten aufzubauen. Unter allen sozialen Kompetenzen gilt 

die Perspektivenübernahme als Schlüssel zu sozialem Handeln. Erst in der 

Begegnung und konstruktiven Auseinandersetzung mit anderen können 
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Kinder soziale Verantwortung in Abgrenzung zu Eigenverantwortung entwi-

ckeln. Das Zusammenleben in Kindertageseinrichtungen bietet hierfür zahl-

reiche Anlässe. 

Gewaltprävention ist zudem Gegenstand von Präventionsprogrammen un-

terschiedlicher Anbieter in bayerischen Kindertageseinrichtungen, die in 

Verantwortung der Träger durchgeführt werden, z. B. 

• „Kinder philosophieren“ 

• „Papilio“ 

• „Ich kann Probleme lösen“ 

• „Faustlos“ 

• „Verhaltenstraining für Vorschüler“  

• „Ich bin ich“ 

• „Ich find mich gut – ich habe Mut“ 

• „Lebenslust – Leibeslust“ 

• „Love-Talks“ 

• „Mia-Mauseschwanz“ 

• „PEP“ 

• „Spielend streiten lernen“ 

• „Wer wenig hat, kriegt zuviel“ 

• „Mit mir nicht!“ 

Allen Programmen gemeinsam ist der Erwerb von Sozial- und Konfliktlö-

sungskompetenzen von frühester Kindheit an.  

Gewalt von Jugendlichen hat auch viel mit der Lebensphase Jugend zu tun. 

In einer Zeit, die eine Ablösung von der Familie verlangt, die Entscheidun-

gen zur beruflichen Perspektive erfordert und die den Aufbau eines eigenen 

Wertesystems braucht, ist es naheliegend, dass Aggressionen schnell ent-

stehen und sich manchmal unangebracht entladen. Die Aktion Jugend-

schutz unterstützt daher neben medienpädagogischen Projekten (siehe 

hierzu auch Ziffer 4.2) auch Projekte zur Gewaltprävention, um Mädchen 

und Jungen zu helfen, die persönlichen Grenzen und die Grenzen anderer 

besser zu verstehen. Beispielsweise beschäftigt sich das theaterpädagogi-

sche Projekt „Wut im Spiel“ spielerisch mit den Gefühlen junger Menschen, 
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mit offenen und verdeckten Aggressionen und mit dem Umgang damit. Ziel 

des Projektes ist es, durch theaterpädagogische Elemente den Umgang mit 

Aggressionen zu verbessern (Empathieschulung).  

Abschließend ist festzustellen: Die Empfehlung des „Expertenkreises 

Amok“ Baden-Württemberg, bestehende Förderprogramme bedarfsgerecht 

weiterzuentwickeln, indem „best-practice“-Beispiele priorisiert und mit Wir-

kungs- und Erfolgskontrollen versehen werden, wird ausdrücklich auch für 

Bayern unterstützt. Wirkungs- und Erfolgskontrolle sind im Bereich der För-

derprogramme der Kinder- und Jugendhilfe bereits Standard. Künftig soll 

für alle Förderbereiche ein standardisiertes Verfahren – der vom Bayeri-

schen Landtag beschlossene „Sozialstaats-TÜV“ – für möglichst alle För-

derprogramme zur Anwendung kommen. 

 

1.4 Zusammenwirken von Kinder- und Jugendhilfe und den Schulen 

Besonders hervorzuheben sind die erfolgreichen Kooperationsformen zwi-

schen Kinder- und Jugendhilfe und Schule. Impulse hierzu geben u. a. die 

gemeinsame Bekanntmachung des Innen-, Justiz-, Kultus- und Sozialminis-

teriums zur „Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Verhütung der Ju-

gendkriminalität“, die Grundlage für die Kooperation in ganz Bayern ist, 

aber auch Handreichungen wie „Jugendkriminalität – Ein Thema für die 

Schule?“. Im Jahr 2006 folgte der Ministerrats-Beschluss „Erziehung und 

Disziplin – Verbesserung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schu-

le“. In der Folge wurde eine gemeinsame Bekanntmachung von Kultus- und 

Sozialministerium zur Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei 

„Schulstörern“ entwickelt. Auch bei dem besonders erfolgreichen Modell-

projekt PJS stand die Kooperation von Polizei, Jugendhilfe, Sozialarbeit 

und Schule im Mittelpunkt.9 Nicht zuletzt dient auch die umfangreiche 

Handreichung „Gemeinsam geht’s besser“ einer besseren Zusammenarbeit 

von Jugendhilfe und Schule in allen Handlungsfeldern, insbesondere auch 

bei Erscheinungsformen von Gewalt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

                                            
9 siehe auch http://sicherheitspakt.nuernberg.de/pjs.htm. 
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ist ein Grundpfeiler erfolgreicher Verhinderung von Straftaten durch Ju-

gendliche.  

Mit dem Regelförderprogramm Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) hat 

die Bayerische Staatsregierung auf dem Feld der sekundären, selektiven 

Prävention bundesweit einmalige und vorbildliche Strukturen geschaffen. 

Eine sozialpädagogische Fachkraft der Jugendhilfe fungiert als „Scharnier“ 

zwischen Jugendamt und Schule direkt an Haupt-, Förder- und Berufsschu-

len. „JaS“ richtet sich an junge Menschen, die einen erhöhten pädagogi-

sche Unterstützungsbedarf haben und zum Ausgleich von Benachteiligun-

gen bzw. zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstüt-

zung angewiesen sind. „JaS“ leistet mit dieser Zielrichtung einen maßgebli-

chen Beitrag zur Chancengerechtigkeit, zur Aufrechterhaltung des sozialen 

Friedens und zur Vermeidung von Jugendkriminalität. Derzeit fördert die 

Bayerische Staatsregierung mit jährlich 6,76 Mio. Euro 394 Stellen der 

„JaS“ an 557 Schulen. Im Nachtragshaushalt 2010 wurden diese Mittel um 

0,4 Mio. Euro aufgestockt. Damit können bis zu 56 „JaS“-Stellen in die 

staatliche Förderung aufgenommen werden. Mit dem Ziel, die erfolgreiche 

Jugendhilfepolitik in Bayern fortzuführen, hat das Kabinett am 23. Juni 2009 

die Weiterentwicklung des Förderprogramms JaS beschlossen. Dabei wer-

den im Hinblick auf die Bedeutung der frühen Prävention auch Grundschu-

len in die Förderung mit einbezogen und ein qualifiziertes Fortbildungsan-

gebot zur Verfügung gestellt. 

 

1.5 Forschung zur Früherkennung von Amokbedrohungen 

Der Ansatz, Amokbedrohungen zu erkennen, bevor sie eintreten, birgt auf-

grund der vom „Expertenkreis Amok“ Baden-Württemberg skizzierten offe-

nen Fragen erhebliche Schwierigkeiten. In Bayern wird an mehreren Uni-

versitäten zu Fragen geforscht, die unmittelbaren Bezug zu Amokbedro-

hungen aufweisen und auch für eine bessere Früherkennung von Amokbe-

drohungen hilfreich sein können: 
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• An der Universität Regensburg werden seit Sommer 2009 die An-

sätze und Methoden unterschiedlicher Disziplinen zusammenge-

führt, um zu einer tieferen und umfassenden Analyse des Gewalt-

phänomens zu gelangen. Diese multidisziplinäre Forschungsinitiati-

ve untersucht das Gewaltphänomen in vielfältiger Hinsicht: Von den 

molekularen, genetischen und neurobiologischen Grundlagen von 

Aggressionsverhalten bis zu den historischen, kulturellen und politi-

schen Ursachen und Formen von Gewalt in menschlichen Gesell-

schaften. Darüber hinaus werden die physischen, immunologischen 

und psychopathologischen Folgen von körperlicher oder psychoso-

zialer Gewalt sowie die Darstellung von Gewalt in Kunst, Literatur 

und den neuen Medien erforscht. Ziel ist es nicht nur, die Grundla-

gen von Gewalt zu ermitteln, sondern darüber hinaus auch konkrete 

Verfahren zur Prävention und zur therapeutischen Verarbeitung zu 

entwickeln. Beteiligt sind zurzeit 27 Wissenschaftler.   

• Daneben finden an der Universität Regensburg weitere Forschungen 

und Aktionen zum Thema Amoklauf und Zivilcourage statt. For-

schungen zum Thema Amoklauf, insbesondere zur problematischen 

Medienberichterstattung, haben bereits vorgelegt: Prof. Dr. Göran 

Hajak, Stellvertretender Leiter der Klinik für Psychiatrie, und Prof. Dr. 

Henning Müller, Lehrstuhl für Kriminologie. Prof. Dr. Helmut Lu-

kesch, Lehrstuhl für Medienpsychologie, und Dr. Bernd Körber, Lei-

ter der Arbeitsgruppe „Experimentelle Polizeipsychologie“ beschäfti-

gen sich nicht nur in ihren Forschungen mit Amoklauf und Zivilcou-

rage, sondern führen auch Informationsveranstaltungen in Schulen 

zu diesen Themen durch. 

• Vom 5. bis 9. Oktober 2010 findet an der Universität Regensburg ei-

ne „Autumn School“ mit anschließender Tagung zum Thema „Amok, 

Schulmassaker, Gewaltexzess – Gesellschafts- und Medienanalyse“ 

statt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Isabella v. Treskow, Lehrstuhl 

für Romanistik, (gemeinsam mit Prof. Dr. Ralf Jungerjürgen) bietet 

die Tagung sowohl eine aktualitätsbezogene Untersuchung von Me-
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dien, die sich mit Amok befassen (Fernsehen, Film, Literatur), als 

auch eine Historisierung des Phänomens. 

• Auch an der Universität Würzburg und an der Ludwig-Maximilians-

Universität München gibt es zahlreiche Forschungsarbeiten und -

ansätze zu den einschlägigen Themen. Insbesondere der Lehrstuhl 

für Sozialpsychologie beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen 

Amokläufe, Zivilcourage, Prävention. Daneben bestehen im Depar-

tement Psychologie (Frau PD Dr. Mechthild Schäfer) schon seit län-

gerem Forschungsprojekte zu Mobbing und Prävention von Mob-

bing. Im Rahmen der Umstrukturierung der Beratungsstelle für 

Hochbegabung ist eine Mobbingberatung (für Lehrer/Eltern), mögli-

cherweise als Hotline geplant. 

Die im Bericht des „Expertenkreises Amok“ Baden-Württemberg enthaltene 

Empfehlung, eine Stiftungsprofessur für Kriminalprävention und Risikoma-

nagement einzurichten, wäre auch in Bayern sinnvoll. Insbesondere an der 

Universität Regensburg und an der LMU München bestehen aufgrund der 

vorhandenen wissenschaftlichen Experten und der Vernetzungsmöglichkei-

ten sehr gute Voraussetzungen für eine Ansiedlung, sofern entsprechende 

Drittmittel eingeworben werden können. 

 

1.6  Prüfung der Einführung eines polizeilichen Risikoanalysesys-
tems 

Auch die Bayerische Polizei hat sich bereits vor den Amoktaten in Ansbach 

und Winnenden/Wendlingen damit befasst, wie Amokbedrohungen mög-

lichst schon im Vorfeld einer Tat erkannt werden können, um entsprechen-

de Maßnahmen einleiten zu können. Den auch im Abschlussbericht des 

„Expertenkreises Amok“ Baden-Württemberg erläuterten Schwierigkeiten 

versucht das vom Institut Psychologie und Sicherheit (IPS) aus Aschaffen-

burg entwickelte „Dynamische Risikoanalyse System (DyRiAS)“ zur Ein-

schätzung der Ernsthaftigkeit der Androhung von Bedrohungslagen (Amok) 

gerecht zu werden. Das computergesteuerte Online-Analysesystem basiert 

auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und analysiert die bis dahin bekann-
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ten Fälle. Im Ergebnis werden dort unter anderem Hinweise, Faktoren und 

Indikatoren, die für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit einer Androhung als 

Ansatzpunkte herangezogen werden können, aufgezeigt.  

Das System wurde den Innenministerien der Länder (auch Bayern) im 

Frühjahr 2009 erstmals vorgestellt. In Bayern haben die Beratergruppe des 

Bayerischen Landeskriminalamtes und der Zentrale Psychologische Dienst 

der Bayerischen Polizei (ZPD) das System geprüft und erprobt und es als 

grundsätzlich geeignet bewertet, im Vorfeld einer Amokandrohung auffälli-

ge Personen (Schüler) anhand dieses Systems mit 32 Fragen einer Bewer-

tung in Form einer Risikoskala von 1 bis 6 zu unterziehen. 

Allerdings kann DyRiAS nur bei bekannten auffälligen Personen angewen-

det werden. Hier können Verhaltensweisen und Lebensumstände zu diesen 

Personen anhand des vorgegebenen Fragenkataloges bewertet werden. 

Anonyme Amok-Androhungen können mit dem System nicht bewertet wer-

den. Außerdem ist DyRiAS ein System ausschließlich zur Risikobewertung. 

Ein Maßnahmen-Management, wie bei den polizeilichen Verfahren, ist nicht 

hinterlegt. 

Vor diesem Hintergrund kamen die Beratergruppen des Bundes und der 

Länder zu dem Ergebnis, dass das Online-System DyRiAS zur Unterstüt-

zung der polizeilichen Arbeit, insbesondere zur Bewertung von anonymen 

Amok-Androhungen, wenig geeignet ist. Da das System möglicherweise für 

andere Bedarfsträger geeignet ist (Schulpsychologischer Dienst etc.), wur-

de das StMUK darauf hingewiesen. 

 

1.7 Früherkennung junger Menschen in lebenskritischen Situationen 

In Bayern gibt es ein flächendeckendes Angebot an Erziehungsberatungs-

stellen (finanzielle Unterstützung durch staatliches Förderprogramm mit 

einem Haushaltsvolumen von rd. 7,4 Mio. Euro jährlich), das sowohl Eltern 

als auch jungen Menschen zur Verfügung steht. Das StMAS fördert ferner 

gemeinsam mit den Ländern die virtuelle Beratungsstelle der Bundeskonfe-

renz für Erziehungsberatung (Einzelberatung, Einzel- und Gruppenchats). 
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Beratungsangebote bestehen dabei insbesondere für Eltern oder junge 

Menschen, die sich über das Internet mit einschlägigen Fragestellungen an 

die virtuelle Erziehungsberatungsstelle wenden. Unter 

www.elternimnetz.de, einem Angebot des Bayerischen Landesjugendam-

tes, können Eltern zu allen allgemeinen Erziehungsfragen Informationen 

erhalten und ihren Ansprechpartner im Jugendamt erfahren. 

Zur Früherkennung von jungen Menschen in lebenskritischen Phasen ist es 

von größter Bedeutung, dass der junge Mensch in seinem Lebensumfeld in 

seiner Gesamtheit wahrgenommen wird. In Bayern ist daher speziell die 

Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule in gemeinsamen Bekanntma-

chungen festgelegt, die durch den Ratgeber „Gemeinsam geht´s besser – 

Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe“ praxisnah unterstützt wird. 

Da die Täterpersönlichkeiten laut Bericht des „Expertenkreises Amok“ Ba-

den-Württemberg vermutlich in weit höherem Maße psychopathologisch 

auffällig sind, ist eine enge Zusammenarbeit von Schule (insbesondere der 

schulpsychologischen Dienste) mit der Jugendhilfe und der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie ein wesentlicher Faktor im Rahmen der Früherkennung, 

Diagnostik, Begleitung und Behandlung. Auch hier gibt es in Bayern Hand-

lungskonzepte zur Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe sowie 

Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die entsprechende Empfehlung des „Exper-

tenkreises Amok“ Baden-Württemberg deckt sich mit der bayerischen Hal-

tung. 

Auffallend war zudem laut Expertenbericht, dass in einigen Fällen die Be-

ziehung zu den Vätern vorrangig über den Umgang mit Waffen bestimmt zu 

sein schien. Besonders wichtig erscheint deshalb auch eine Umsetzung der 

Forderung nach einer zielgruppenspezifischen Sensibilisierung, insbeson-

dere von Schützenvereinen und Vätern in Schützenvereinen (z. B. auch 

Infoabende). 
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1.8 Umgang mit Amokandrohungen 

Bei Amokdrohungen kommt eine Strafbarkeit wegen Störung des öffentli-

chen Friedens durch Androhung von Straftaten nach § 126 StGB in Be-

tracht. Danach kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-

strafe bestraft werden, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen 

Frieden zu stören, u. a. einen Mord, Totschlag oder eine schwere Körper-

verletzung androht. Nach § 126 Abs. 2 StGB kann ebenso bestraft werden, 

wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wi-

der besseres Wissen vortäuscht, die Verwirklichung einer der genannten 

rechtswidrigen Taten stehe bevor. Anzeigen wegen Störung des öffentli-

chen Friedens durch Androhung von Straftaten werden von den Staatsan-

waltschaften in Bayern auch bei möglichen Amokfällen konsequent verfolgt. 

Anhaltspunkte dafür, dass der zur Verfügung stehende Strafrahmen nicht 

ausreicht, liegen dem Staatsministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz nicht vor. 

Die polizeiliche Praxis des Umgangs mit Amokandrohungen stellt sich wie 

folgt dar: Die Polizei geht jedes Jahr entsprechenden Hinweisen nach (im 

Durchschnitt zwischen 25 und 30 pro Jahr). Die Zahl hat nach den Amokta-

ten von Ansbach und Winnenden/Wendlingen deutlich zugenommen 

(Nachahmungsphänomen). Die Polizei erhält in der Regel durch Hinweise 

von Lehrern, Eltern und Schülern Kenntnis von Amokandrohungen bzw. 

von Vorgängen, die Bedrohungssachverhalte mit Bezug zu Schulen aller 

Art zum Inhalt haben. Glücklicherweise stellen sich diese Hinweise zumeist 

als gegenstandslos heraus, da es den Beschuldigten oft schon an der tat-

sächlichen Verfügbarkeit von Waffen fehlt. Unabhängig davon wird jeder 

Sachverhalt geprüft und alle notwendigen Maßnahmen (Befragung, Durch-

suchung von Person und Wohnung, Sicherstellung möglicher Waffen und 

Computer sowie Auswertung von Handys und soweit angezeigt psychologi-

sche Begutachtung und Unterbringung) durchgeführt. 

Hinweise auf mögliche Amoktaten werden unter Ausschöpfung aller rechtli-

chen Möglichkeiten abgeklärt. Dabei ist eine enge Abstimmung mit den für 

waffenrechtliche Erlaubnisse zuständigen Sicherheitsbehörden ebenso 



- 45 - 

 

selbstverständlich, wie auch die Einbindung der Schulen und Gesundheits-

ämter. Zudem werden diese Stellen nachrichtlich über relevante Sachver-

halte für eine Prüfung etwaiger Präventivmaßnahmen informiert. 

Die Empfehlungen des „Expertenkreises Amok“ zum Umgang mit Amokan-

drohungen sind insofern in Bayern teils bereits Praxis, teils werden sie – 

wie die geforderte Erhöhung des Strafrahmens des § 126 StBG – als nicht 

notwendig erachtet. Sinnvoll erscheint dagegen die Anregung, durch 

Amokandrohungen betroffene Stellen in der Aus- und Fortbildung besser 

mit der Problematik vertraut zu machen und ihr Zusammenwirken durch 

eine bessere Vernetzung zu verbessern. Aus Sicht der Polizei ist darüber 

hinaus die Erkenntnislage zur Früherkennung von Amoktaten zu 

verbessern. Relevante Forschungsvorhaben zu Amokandrohungen sowie 

zur Früherkennung von Amokbedrohungen (siehe Abschnitt IV.1) werden 

von der Bayerischen Polzei ausdrücklich begrüßt; ihre Erkennisse sollen in 

den polizeilichen Umgang mit Amokandrohungen einfließen. 

 

2. Sicherheit an Schulen 

Als Konsequenz der Amoktaten von Ansbach und Winnenden/Wendlingen 

und in Anbetracht der steigenden Zahl von Amokdrohungen stehen Schu-

len vor der Frage, wie sie veränderten Sicherheitsanforderungen genügen 

können, ohne dabei ihren eigentlichen Auftrag aus dem Auge zu verlieren. 

Das Motto „ein Wohlfühlraum für Kinder – vorbereitet für den Krisen-

fall“, wie es der „Expertenkreis Amok“ formuliert hat, ist auch für die Schu-

len in Bayern maßgebend. Die Umsetzung dieser Handlungsmaxime erfor-

dert weitreichende Maßnahmen. 

 

2.1 Vorbereitung der Schulen auf Kriseninterventionen 

Zur Verbesserung der schulischen Krisenintervention wird derzeit durch 

das StMUK in Abstimmung mit dem StMI eine Aktualisierung des Leitfa-

dens für die Erstellung von Notfallplänen vorgenommen. Die Schulen wer-
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den angewiesen, ein schulinternes Krisenteam einzurichten. Sie müssen 

außerdem – sofern noch nicht geschehen – im Zusammenwirken mit den 

Polizeibehörden und den für die bauliche Sicherheit und Ausstattung der 

Schulen zuständigen Sachaufwandsträgern ein örtliches Sicherheitskon-

zept entwickeln und bei der Polizei sowie der zuständigen Schulaufsichts-

behörde hinterlegen. In diesem Sicherheitskonzept werden pädagogisch-

präventive sowie organisatorische Maßnahmen für den Krisenfall darge-

stellt. Das Konzept bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen 

schulischen Aufgabenträgern und den Polizei- bzw. Rettungskräften. Der 

trotz allem noch glimpfliche Ausgang des Amoklaufs in Ansbach hat ge-

zeigt, wie wichtig diese vorhergehende Abstimmung zwischen Schule und 

Sicherheitskräften ist.  

 

2.2 Erhöhung der baulichen Sicherheit 

Bei der Erstellung eines örtlichen Sicherheitskonzepts ist zu prüfen, ob zur 

Gewährleistung der Sicherheit bauliche Maßnahmen zweckmäßig sind. 

Insbesondere leistet die Ausstattung der Schulen mit Alarmsignalen und 

von innen verschließbaren Türknaufsystemen einen wesentlichen Beitrag 

zur Erhöhung der Sicherheit im Fall eines Amoklaufs. Sie wird auch vom 

„Expertenkreis Amok“ in Baden-Württemberg nachdrücklich empfohlen. 

Viele Schulen in Bayern verfügen bereits über derartige Sicherheitseinrich-

tungen. Die Verantwortung für den Bereich der äußeren Schulsicherheit 

und damit auch für die Finanzierung von Verbesserungen bei der Ausstat-

tung sowie von möglichen baulichen Maßnahmen tragen die jeweiligen 

Sachaufwandsträger. Weniger zweckmäßig erscheinen dagegen Video-

überwachung oder weitergehende Zugangskontrollen; sie würden Schulen 

in abgeschlossene Bereiche verwandeln und dem Charakter der pädago-

gisch gewünschten „offenen Schule“ entgegenstehen. 
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3. Sicherheitsrechtliche Maßnahmen 

Der Ministerrat der Bayerischen Staatsregierung befasste sich am 17. März 

und am 28. April 2009, also unmittelbar nach dem Amoklauf in Winnen-

den/Wendlingen, mit möglichen sicherheitsrechtlichen Konsequenzen. 

 

3.1 Zusammenwirken von Schulen und Polizei 

Polizei und Schulen waren bereits vor Winnenden auf die Bewältigung 

von Amoklagen durch ein breites Bündel von Maßnahmen gut vorberei-

tet. Trotzdem wurden die Polizeidienststellen und Schulen gebeten, ihre 

Sicherheitskonzepte zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisie-

ren.  

Mögliche Örtlichkeiten von Amoktaten, darunter auch Schulen, wurden in 

polizeiliche Objektschutzpläne aufgenommen und sind in den Einsatzleit-

systemen hinterlegt. Hierzu wurden neben der notwendigen Erhebung der 

erforderlichen Unterlagen, wie z. B. Bauplänen, Lageplänen und der Er-

reichbarkeit Verantwortlicher, auch Sicherheitsgespräche geführt und Ob-

jektbegehungen durchgeführt. Daneben wurde bei Bedarf der Kontakt zu 

den zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen hergestellt.  

 

3.2 Vorbereitung der Polizei auf Interventionen in Amoklagen 

Bereits die Auswertung des Polizeieinsatzes bei der Amoktat in Bad Rei-

chenhall im November 1999 hat gezeigt, dass Amoktaten wahrscheinlich 

die schwierigsten Einsatzlagen für die Polizei darstellen und die bisherigen 

konzeptionellen Vorbereitungen und die in den Dienstvorschriften der Poli-

zei vorhandenen Regelungen dem Phänomen Amok angepasst werden 

müssen.  

Dies gilt umso mehr, als der Täter zumeist ohne zunächst erkennbare Vor-

ankündigung mit hoher Gewaltbereitschaft und unter Einsatz von Waffen in 

relativ kurzer Zeit mit hoher Dynamik und Entschlossenheit auch in der Re-

gel unter Inkaufnahme des eigenen Todes auf eine Vielzahl von Personen 
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einwirkt oder einwirken kann und insofern kaum Zeit für Eingriffsmöglichkei-

ten zur Unterbindung weiterer Tathandlungen besteht. 

Vor diesem Hintergrund wurden für die Polizei zur Vorbereitung auf Amok-

taten bereits im Jahr 2001 „Einsatzleitlinien beim Einschreiten gegen 

Amoktäter“ erlassen und nach den Amoktaten in Freising und Erfurt, beide 

Anfang 2002, fortgeschrieben. Neben Leitlinien und taktischen Zielen wur-

den darin unter anderem auch Einsatzgrundsätze formuliert. Schon damals 

wurde vorgegeben, den Themenkomplex „Amok“ in die Lehrpläne für die 

polizeiliche Aus- und Fortbildung aufzunehmen und fortzuschreiben sowie 

die zur Lagebewältigung erforderlichen besonderen taktischen Verhaltens-

weisen insbesondere im polizeilichen Einsatztraining (PE-Training) und in 

Übungen zu trainieren.  

Parallel dazu hat eine gemeinsame Projektgruppe des Unterausschusses 

Führung Einsatz und Kriminalitätsbekämpfung (UA FEK) und der AG Kripo 

im Auftrag des Arbeitskreises II „Innere Sicherheit“ der Ständigen Konfe-

renz der Innenminister und -senatoren der Länder (AK II) eine Analyse des 

Polizeieinsatzes in Erfurt (26. April 2002, Gutenberg-Gymnasium) und ähn-

licher Ereignisse vorgenommen und einsatztaktische Konsequenzen auf-

gezeigt. Daraufhin wurde die Polizeidienstvorschrift (PDV) 100 „Einsatz der 

Polizei“ um eine eigene Ziffer „Amoklagen“ ergänzt. 

Unter Verweis auf die Regelungen der PDV 100 wurden die Präsidien der 

Polizei beauftragt, die bestehenden Konzeptionen zur Bewältigung von 

Amoklagen unter Berücksichtigung folgender Leitlinien fortzuschreiben: 

• offensives, zielgerichtetes und koordiniertes Einschreiten ohne jeden 

vermeidbaren Zeitverzug mit allen sofort zur Verfügung stehenden 

Kräften und Einsatzmitteln bei niedrigster Einschreitschwelle 

• größtmöglicher Schutz für Unbeteiligte 

• Inkaufnahme eines hohen, jedoch kalkulierbaren Eigenrisikos 

• ggf. bewusstes temporäres Zurückstellen taktischer Grundsätze, die 

bei anderen Lagen hohe Priorität haben  
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• die Dauer der Absuche bis zum Lokalisieren, Isolieren und Herbei-

führen der Handlungsunfähigkeit des Täters sowie bis zum Auffinden 

aller Verletzten und potentiellen Opfer ist so kurz wie möglich zu hal-

ten. 

Damit wird von den Beamten ein Perspektivwechsel verlangt. Während bei 

Geiselnahmen die Lage „eingefroren“ und grundsätzlich auf die Lösung 

durch Spezialeinheiten gewartet wird, ist bei Amoklagen unverzügliches 

Handeln durch die zuerst am Einsatzort eintreffenden Beamten – und damit 

durch jeden Außendienstbeamten – gefordert. Die Bewältigung von Amok-

lagen wird mit den Streifenbeamten im Rahmen des PE-Trainings oder bei 

besonderen Übungen trainiert. 

Mit den genannten Maßnahmen wurden bereits zahlreiche, auch vom „Ex-

pertenkreis Amok“ Baden-Württemberg genannte Verbesserungsmöglich-

keiten umgesetzt.  

 

3.3 Änderungen im Waffenrecht 

Im Auftrag des Bundesministeriums des Innern und der Ständigen Konfe-

renz der Innenminister und -senatoren der Länder befasste sich eine nach 

dem Amoklauf von Winnenden und Wendlingen gegründete Bund-Länder-

Arbeitsgruppe mit der Analyse möglicher Schwachstellen im Waffenrecht. 

Auf der Grundlage des fortentwickelten Berichts der Bund-Länder-

Arbeitsgruppe bereitete die Regierungskoalition der 16. Legislaturperiode 

des Deutschen Bundestages einen Entwurf zur Änderung des Waffenge-

setzes vor, der im Rahmen der parlamentarischen Beratung über den Ent-

wurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Sprengstoffgesetzes als 

Änderungsantrag eingebracht wurde. Das Änderungsgesetz wurde am 18. 

Juni 2009 vom Deutschen Bundestag verabschiedet und trat, nachdem der 

Bundesrat am 10. Juli 2009 keinen Einspruch eingelegt hatte, am 25. Juli 

2009 in Kraft (BGBl. I S. 2062). Die Gesetzesänderungen entsprechen den 

vom Ministerrat am 28. April 2009 als notwendig erachteten Änderungen 

des Waffengesetzes. Schwerpunkte sind: 
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3.3.1 Verbesserungen im Bereich der Aufbewahrungssicherheit 

Kern der Waffengesetz-Novelle 2009 war es, die Aufbewahrsicherheit von 

Waffen zu verbessern, um einen unberechtigten Zugriff durch Familienan-

gehörige oder sonstige Dritte zu erschweren. Dazu sieht das Waffengesetz 

nun in § 36 Abs. 3 Satz 1 vor, dass jeder Waffenerlaubnisinhaber die siche-

re Aufbewahrung gegenüber der Waffenbehörde nachweisen muss. Dieser 

Nachweis ist keine Holschuld der Waffenbehörde mehr, sondern eine 

Bringschuld des Waffenbesitzers und künftig zwingende Voraussetzung für 

die Erteilung der Waffenerlaubnis. Weiter hat das Staatsministerium des 

Innern die Waffenbehörden aufgefordert, in diesem Zusammenhang auch 

alle Altfälle darauf zu überprüfen, ob solche Nachweise vorgelegt wurden 

und ggf. entsprechende Nachweise zu fordern.  

Zudem kann die Waffenbehörde nach § 36 Abs. 3 Satz 2 WaffG auch vor 

Ort Kontrollen durchführen, ohne dass sie – wie nach früherem Recht – 

begründete Zweifel an der sicheren Aufbewahrung haben muss; der Inha-

ber der Waffenerlaubnis muss der Waffenbehörde Zutritt zu den Räumen 

verschaffen, in denen die Waffen aufbewahrt werden. Wie auch nach bis-

herigem Recht dürfen die Waffenbehörden nach § 36 Abs. 3 Satz 3 WaffG 

Wohnungen aber gegen den Willen des Inhabers nur bei dringender Gefahr 

für die öffentliche Sicherheit betreten. Verweigert der Inhaber eine Kontrolle 

unterhalb dieser Gefahrenschwelle entgegen seiner grundsätzlichen Mit-

wirkungspflicht, kann dies für die Waffenbehörde allerdings Anlass sein, 

seine Zuverlässigkeit und damit einen Widerruf der Waffenerlaubnis zu prü-

fen. Es kommt dabei entscheidend auf die Umstände und die Gründe für 

die Verweigerung an. 

 

3.3.2 Anhebung des Mindestalters für das Großkaliberschießen 

Ein weiteres Ziel der Waffenrechtsnovelle 2009 war es, Kindern und Ju-

gendlichen den Zugang zu großkalibrigen Waffen zu erschweren. Dafür 

wurde die Altersgrenze für Sportschützen von 16 auf 18 Jahre angehoben 

(§ 27 Abs. 3 Nr. 2 WaffG). Ausnahmen sind nach § 27 Abs. 4 WaffG nur 
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übergangsweise zulässig, um Härten für bereits aktive jugendliche Leis-

tungssportschützen zu vermeiden. 

 

3.3.3. Amnestieregelung für illegale Waffen und öffentlichkeitswirk-

samer Appell zur Abgabe legaler Waffen 

Die Amnestieregelung für illegale Waffen der Waffenrechtsnovelle 2009 

galt vom 25. Juli bis 31. Dezember 2009. Dadurch wurde ein Anreiz 

geschaffen, unerlaubt besessene Waffen bis zum 31. Dezember 2009 un-

brauchbar zu machen, einem Berechtigten zu überlassen oder der Waffen-

behörde oder einer Polizeidienststelle zu übergeben (§ 58 Abs. 8 WaffG). 

Daneben hat das StMI auch an berechtigte Waffenbesitzer appelliert, zu 

prüfen, ob sie ihre Waffen noch benötigen oder besser einer Stelle 

überlassen wollen, die sicherstellt, dass die Waffe verlässlich aus dem 

Verkehr gezogen wird. Diese Regelung war ein Erfolg. Insgesamt wurden 

bei den bayerischen Waffenbehörden im Amnestiezeitraum rund 33.000 

Schusswaffen abgegeben, davon rund 28% illegal und rund 72% legal 

besessene Waffen. Weiter haben 1.648 Personen illegale Waffen bei den 

bayerischen Polizeidienststellen abgegeben. Der Erfolg der 

Amnestieregelung 2009 zeigt sich auch im Jahresvergleich mit 2008. So 

wurden im Gesamtjahr 2009 mehr als fünf mal so viele Waffen abgegeben 

wie im Jahr 2008. Auch weiterhin können legale Waffen bei den dafür 

zuständigen Behörden abgegeben werden. 

 

3.3.4. Rasche Einrichtung eines zentralen elektronischen Waffenregis-

ters 

Am 18. April 2008 haben die Ständige Konferenz der Innenminister und -

senatoren der Länder sowie der Bundesminister des Innern in Umsetzung 

der EU-Waffenrechtsrichtlinie die Einsetzung einer Bund-Länder-

Arbeitsgruppe unter Federführung des Bundesministeriums des Inneren 

beschlossen, die die Errichtung eines nationalen elektronischen Waffenre-

gisters vorbereiten soll. Bayern ist Mitglied der Arbeitsgruppe und deckt 
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dort den Bereich der vollzugspolizeilichen Praxis ab. Ziel ist es, bis 31. De-

zember 2012 – und damit zwei Jahre vor Ablauf der von der EU vorgese-

henen Frist – für jede erlaubnispflichtige Waffe zeitnah nachvollziehbar 

darzustellen, wer Besitzer einer Waffe ist, seit wann er die Waffe besitzt 

und wo bzw. von wem er sie erworben hat. Das vorgesehene elektronisch 

abrufbare nationale Waffenregister soll unter anderem für die Polizei eine 

sichere Tatsachengrundlage für polizeiliche Lagebeurteilungen und die 

Bewältigung entsprechender Einsatzlagen schaffen.  

 

3.3.5 Weiterentwicklung im Bereich biometrischer Sicherungssyste-

me für Sicherheitsbehältnisse und Waffen sowie deren fakulta-

tive Zulassung 

Biometrische Sicherungssysteme (einschließlich Blockiersysteme) für Si-

cherheitsbehältnisse und Waffen bieten ein erhebliches Entwicklungspo-

tenzial, so dass hier der weitere technische Fortschritt verfolgt werden soll-

te. Kurzfristig stehen entsprechende Systeme aber weder in ausreichender 

Zahl noch zu einem angemessenen Preis zur Verfügung. Um die weitere 

technische Entwicklung zu unterstützen, könnten für eine entsprechende 

Sicherungspflicht realistische Stichtage ins Auge gefasst werden. Denkbar 

wäre es auch, in einem ersten Schritt zertifizierte biometrische Sicherungs-

systeme für Sicherheitsbehältnisse für die häusliche Aufbewahrung zu er-

möglichen. Zudem könnten biometrische Blockiersysteme für den Transport 

einer Waffe als Alternative zu bisherigen Sicherungspflichten erlaubt wer-

den. Auch dies würde absehbar zu einer gewissen Nachfrage führen, die 

sowohl die weitere technische Entwicklung befördern als auch die Herstel-

lungskosten reduzieren könnte. In einem weiteren Schritt könnte dann bei 

ausreichender Verfügbarkeit und tragbarem Preis an eine verpflichtende 

Einführung gedacht werden. 

Im Rahmen der Waffenrechtsnovelle vom 25. Juli 2009 wurde das Bun-

desministerium des Innern ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates 

biometrische Sicherungssysteme durch Verordnung zuzulassen (§ 36 

Abs. 5 WaffG). Eine entsprechende Verordnung wird derzeit erarbeitet. 
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4. Medien 

Medien kommt heute in all ihren Ausprägungen eine bedeutende Rolle für 

die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu. Wissend um die positi-

ven Seiten und Chancen der Medien sind auch die Gefahren und Risiken 

zu bedenken, wie sie im Zusammenhang mit Amoktaten in extremer Weise 

deutlich geworden sind. Die Förderung der Medienkompetenz und ein wirk-

samer Jugendmedienschutz haben deshalb besondere Bedeutung auch für 

den Schutz vor Amokbedrohungen. Der Ministerrat der Bayerischen Staats-

regierung hat sich nach dem Amoklauf von Winnenden/Wendlingen aus-

führlich mit dem Jugendmedienschutz, dessen Vollzug sowie Optimie-

rungsmöglichkeiten befasst (Beschluss vom 5. Mai 2009). Insgesamt wurde 

Handlungsbedarf auf verschiedenen Verantwortungsebenen festgestellt. 

Verantwortung der Eltern und Stärkung der Kinder und Jugendlichen, Ver-

antwortung der Medienindustrie sowie der staatliche Verantwortungsbe-

reich im Bereich des Jugendmedienschutzes und des Gesetzesvollzuges. 

Diese Handlungserfordernisse werden durch den Bericht des „Experten-

kreises Amok“ Baden-Württemberg bestätigt. Gewaltverherrlichende Pro-

gramme, Computerspiele oder Internetforen können soziale Isolation und 

emotionale Fehlentwicklungen nach sich ziehen und zu steigender Gewalt-

bereitschaft beitragen10. Handlungsbedarf besteht schließlich auch, was die 

Berichterstattung der Medien über Amoktäter betrifft.  

 

4.1 Medienbildung und -erziehung 

Medien gehören zur Lebenswelt junger Menschen. Es ist daher eine ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe, sie für den Umgang mit den vielfältigen 

Medienangeboten zu befähigen. Dies beginnt bereits im Vorschulalter an. 

In dem seit Herbst 2005 landesweit eingeführten „Bayerischen Bildungs- 

und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ 

                                            
10 vgl. Gesetzesantrag des Freistaats Bayern, Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
besserung des Jugendschutzes (JuSchVerbG), Bundesrats-Drucksache 76/07 
vom 2. Februar 2007. 
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(BayBEP) wird „Informations- und Kommunikationstechnik, Medien“ als ei-

genständiger Bildungs- und Erziehungsbereich betont. Der Plan beinhaltet 

den Erwerb von Kompetenz im Umgang mit Medien, vor allem auch im 

Hinblick auf den eigenverantwortlichen Umgang mit Medien. Medienbildung 

und -erziehung ist nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -

betreuungsgesetz  

(BayKiBiG) verbindliche Fördervoraussetzung. Im Rahmen der Bildungsini-

tiative „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“ wird in Kooperation mit 

Microsoft die Medienkompetenz sowie allgemein die Sprachentwicklung 

von Kindern gestärkt. In Bayern gibt es außerdem seit 2002 im Schulbe-

reich das Netzwerk der Medienpädagogisch-informationstechnischen Bera-

tungslehrkräfte (MiBs). Die derzeit über 120 Lehrkräfte sind als Multiplikato-

ren an allen Schularten und in allen Regierungsbezirken in Bayern tätig. Sie 

führen Lehrerfortbildungen und schulische Elternabende zum Themenbe-

reich Medienkompetenz durch und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur 

Schulung von Multiplikatoren. 

 

4.2 Förderung medienpädagogischer Projekte 

Information, Aufklärung und Beratung von Eltern, Pädagogen und weiteren 

Multiplikatoren auf dem Feld der Medienpädagogik und Medienkompetenz 

erfolgen auf Landesebene im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Ju-

gendschutzes insbesondere durch die Aktion Jugendschutz, Landesar-

beitsstelle Bayern e. V. (AJ). Mit der AJ und deren Projekt „ELTERNTALK“ 

ist Bayern im Bereich erzieherischer Jugendschutz gut aufgestellt: In dem 

Schwerpunkt Medienpädagogik werden von der AJ präventive Ansätze 

entwickelt und umgesetzt, Fachkräfte und Multiplikatoren geschult und Ar-

beitshilfen und Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt. Im Rahmen 

ihrer Aktivitäten vernetzt die AJ alle für den Jugendschutz relevanten Ak-

teure (insb. Kommunen, Wohlfahrtspflege, Bayerischer Jugendring, Schu-

len) und stellt eine Beteiligung sämtlicher betroffener Fachdisziplinen si-

cher. Die AJ wird vom StMAS mit jährlich 506.000 Euro gefördert. Für das 
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Projekt „ELTERNTALK“ werden jährlich 125.000 Euro Projektmittel zur Ver-

fügung gestellt.  

Darüber hinaus unterstützen das StMAS und das StMJV weitere Projekte, 

deren Zielsetzung ebenfalls die Medienkompetenz betreffen: So z. B. das 

Projekt „Selbstverantwortung im Web 2.0 – ein partizipatives Modell zur 

Sensibilisierung von Jugendlichen für den Wert von Privatheit, Datenschutz 

und Urheberrechten“, ein Kooperationsprojekt von StMAS, StMJV und der 

Stiftung Medienpädagogik Bayern, durchgeführt vom Institut für Medienpä-

dagogik in Kooperation mit der Aktion Jugendschutz (AJ). Die AJ hält zu-

dem einen umfangreichen Materialdienst zum Thema Medienpädagogik 

und Medienkompetenz vor. Das Angebot umfasst Informationsbroschüren 

und Flyer für Kinder, Jugendliche, Eltern, Pädagogen und Multiplikatoren.  

Die Stärkung der Medienkompetenz hat außerdem auch das „Wertebünd-

nis Bayern“ zum Ziel, das am 1.März 2010 zusammen mit mehr als 60 

Bündnispartnern durch Herrn Ministerpräsidenten Seehofer ins Leben geru-

fen wurde. Hauptanliegen des Bündnisses ist es, die Werteorientierung vor 

allem der jungen Menschen wahrzunehmen, zu stärken und zu fördern so-

wie Erfahrungs- und Handlungsräume für ein wertorientiertes Leben zu er-

öffnen. In diesem Rahmen widmet sich das Projekt „ICH, WIR, IHR im 

Netz“, das federführend vom JFF – Institut für Medienpädagogik in For-

schung und Praxis durchgeführt wird, der Stärkung der Medienkompetenz. 

Communities im Netz sollen zu „Werkstätten zur Förderung von Werte- und 

Medienkompetenz“ umgebildet werden, um einerseits das Wertebewusst-

sein von Kindern und Jugendlichen zu schärfen und andererseits Eltern die 

Medienwelt ihrer Kinder näher zu bringen. Das Wertebündnis soll ausge-

baut und Leitlinie für starke Kinder und Jugendliche werden. 

 

4.3 „Medienführerschein Bayern“ 

Für einen bewussteren, risikolosen  Umgang mit neuen Medien nimmt die 

Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine 

Schlüsselfunktion ein.  In Zusammenarbeit mit der Stiftung Medienpädago-



- 56 - 

 

gik und weiteren Partnern wurde der „Medienführerschein Bayern“ entwi-

ckelt. Er hat zum Inhalt, Basiswissen zu vermitteln, Sicherheit im Umgang 

mit den neuen Medien und auch Spielen zu verschaffen und dieses auch – 

gleich einem Baukastensystem – zu dokumentieren. Hierbei müssen auch 

die Erwachsenen und Erziehungsverantwortlichen eng eingebunden wer-

den. Ziel muss es sein, dass keine Schülerin und kein Schüler in Bayern 

die Schule ohne dokumentierte Medienkompetenz verlässt. Das Medien-

kompetenzprojekt „Medienführerschein Bayern“ stellt hierzu Lehrkräften 

Module zu lehrplanrelevanten Medienthemen kostenlos für den Einsatz im 

Unterricht zur Verfügung. Seit September 2009 sind 30 Modellgrundschu-

len in das richtungweisende Projekt eingebunden. Es soll fortgesetzt und 

weiter ausgebaut werden. 

 

4.4 Wirksame Selbstkontrolle 

Vom Ministerrat wurde am 5. Mai 2009 insbesondere auch erheblicher 

Handlungsbedarf im Verfahren der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle 

(USK) festgestellt. Derzeit verhandeln die obersten Landesjugendbehörden 

der Länder unter Federführung von Nordrhein-Westfalen über die Änderung 

der Grundsätze der USK. Das StMAS bringt dabei die vom Ministerrat fest-

gestellten Handlungserfordernisse ein. 

Die vom „Expertenkreis Amok“ geforderte Intensivierung der Zusammenar-

beit der USK mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, um 

sicherzustellen, dass Indizierungsmöglichkeiten verstärkt in die Entschei-

dung einfließen, wird von Bayern bereits seit langem gefordert. Der fachli-

che Austausch zwischen BPjM und USK muss dringend weiter ausgebaut 

werden. Das StMAS bringt dabei die vom Ministerrat festgestellten Hand-

lungserfordernisse ein. 

 

4.5 Intensivierung des Jugendschutzes im Internet  

Das Internet nimmt eine immer größere Rolle im Bereich der Medien und 

damit auch als jugendmedienschutzrelevantes Handlungsfeld ein. Der sich 
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derzeit in einer Novellierung befindende Jugendmedienschutz-

Staatsvertrag (JMStV) muss dieser Entwicklung angepasst werden. Der 

aktuelle Entwurf sieht vor, das im Offline-Bereich angewandte Altersstufen-

system 0, 6, 12, 16, 18 Jahre auf den Online-Bereich zu übertragen sowie 

auf die unüberschaubare Dimension des Internets angepasste Regelungen 

zu entwickeln. Es soll für Anbieter ein Anreiz geschaffen werden, ihr Ange-

bot mit einer Altersstufe zu bewerten, die dann von einem Jugendschutz-

programm ausgelesen werden kann. In den Bewertungskriterien der Ju-

gendschutzinstitutionen sollte künftig zudem auch das Abhängigkeitspoten-

tial bestimmter digitaler Spiele Berücksichtigung finden. 

Im Internet gehen die Gefahren auch von gemäß JMStV absolut unzulässi-

gen, strafbaren Inhalten und sonstigen unzulässigen Inhalten (leichte Por-

nographie, indizierte Inhalte und offensichtlich schwer gefährdende Inhalte, 

z.B. Gewaltforen) aus. Absolut unzulässige Inhalte sind in Rundfunk und 

Internet verboten, die Aufsicht über die Einhaltung liegt bei der Kommission 

für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten (KJM). Sonstige un-

zulässige Angebote sind im Rundfunk verboten und im Internet nur zuläs-

sig, wenn der Anbieter sicherstellt, dass nur Erwachsene Zugang zu den 

Angeboten haben. Der Entwurf der Novellierung des Jugendmedienschutz-

staatsvertrags legt die Voraussetzungen eines derartigen Zugangssystems 

im Gesetz fest: Es muss eine Volljährigkeitsprüfung über eine persönliche 

Identifizierung (bloße Passnummer oder ähnliches genügt nicht, in der Re-

gel wird ein post-ident-Verfahren durchgeführt) bei jedem einzelnen Nut-

zungsvorgang stattfinden, so dass nur identifizierte und altersgeprüfte Per-

sonen Zugang erhalten. Auch hierüber liegt die Aufsicht bei der KJM bezie-

hungsweise bei den Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.  

 

4.6 Einsatz von Filterprogrammen  

Der Einsatz von Filterprogrammen im Bereich der Internetnutzung an Schu-

len und an PCs der Kinder zum Schutz vor Übergriffen und Konfrontationen 

mit jugendgefährdenden Inhalten ist sinnvoll und soll in Bayern ausgebaut 

werden. Die Novellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags sieht 
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Regelungen für die breite Etablierung von Jugenschutzprogrammen zur 

nutzerautonomen Einstellung durch die Eltern vor. 

 

4.7 Dialog mit dem Deutschen Presserat 

Eine verantwortungsvolle Medienberichterstattung ist von entscheidender 

Bedeutung, um Nachahmungstaten zu verhindern. Insbesondere die Erar-

beitung eines medienübergreifenden Pressekodexes wäre ein wichtiger 

Schritt, künftig „Werther- und Copycat- Effekte“ besser zu vermeiden. Be-

reits der Bericht der Projektgruppe „Präventive Möglichkeiten zur Verhinde-

rung von Amoktaten“ vom 28. Februar 2007 empfahl mit Blick auf die wich-

tige Rolle der Berichterstattung über Amokläufe für Nachahmungsphanta-

sien und -taten den über Amokläufe berichtenden Medien: 

• keine monokausalen Begründungen für derartige Taten zu fördern 

• den Täter nicht in den Mittelpunkt der Berichterstattung zu stellen 

• stattdessen eher auf das Leid der Opfer abzustellen. 

Auf der Grundlage dieser Empfehlungen und der in diesem Zusammen-

hang gefassten Beschlüsse der Gremien wurde in Abstimmung mit dem 

Geschäftsführer des Deutschen Presserates eine Arbeitsgruppe zur Erar-

beitung einer Vereinbarung mit dem Presserat und ggf. anderer Medienor-

ganisationen über die Berücksichtigung der skizzierten „Grundsätze zur 

Medienarbeit im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Amokla-

gen“ eingerichtet. Die Gespräche mit dem Deutschen Presserat, die das 

Ziel hatten, eine Vereinbarung über die Ergänzung der publizistischen 

Grundsätze (Pressekodex) und der „Verhandlungsgrundsätze für Presse / 

Rundfunk und Polizei zur Vermeidung von Behinderungen bei der Durch-

führung polizeilicher Aufgaben und der freien Ausübung der Berichterstat-

tung“ zu erarbeiten, führten jedoch zu keinem Ergebnis. Nach Auffassung 

des Deutschen Presserats ist die angestrebte Vereinbarung nicht realisier-

bar, da dies inhaltlich auf die journalistische Arbeit Einfluss nehmen und 

damit einen unmittelbaren Eingriff in den Schutzbereich der Pressefreiheit 

darstellen würde.  
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Das Verhalten von Medienvertretern nach dem Amoklauf von Winnen-

den/Wendlingen hat die Diskussion neu entfacht. Der Dialog zwischen der 

Innenministerkonferenz und Medienvertretern zur Berichterstattung über 

Amoklagen wurde erneut aufgenommen. Bei einem Gespräch am 27. No-

vember 2009 konnte jedoch noch kein Einvernehmen über eine Ergänzung 

der „Verhaltensgrundsätze für Presse/Rundfunk und Polizei zur Vermei-

dung von Behinderungen bei der Durchführung polizeilicher Aufgaben und 

der freien Ausübung der Berichterstattung“ erzielt werden. Inzwischen hat 

auch der Bundespräsident klar definierte Berichterstattungsregeln und ei-

nen medienübergreifenden Pressekodex entsprechend den Empfehlungen 

des „Expertenkreises Amok“ angemahnt (Gedenkveranstaltung in Winnen-

den am 11. März 2010). 

 

4.8 Optimierung polizeilicher Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

Aufgrund des großen Einflusses der Medien auf Nachahmungsstraftaten 

und  

-drohungen wurden für die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit in Bayern fol-

gende fünf Grundsätze festgelegt:  

• Keine Vermutungen zum Motiv äußern (Identifikation mit Motiven 

verhindern) 

• keine Photos und Namen weitergeben (Distanz zum Täter, Fol-

gen/Opfer zeigen) 

• keine Vermutungen zur Rolle bestimmter Personen im Tathergang 

äußern (verhindert Mythenbildung) 

• keine zu konkrete Darstellung der Tat liefern (z. B. Tathergang, Tat-

handlung, Kleidung, Waffen usw.) 

• keine zu konkrete Darstellung von Täterphantasien und emotionalem 

Bildmaterial verfügbar machen (keine Tagebuchauszüge, Zeichnun-

gen usw.). 
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5. Opferbetreuung und -nachsorge 

Es muss alles unternommen werden, um den Opfern von Amoktaten 

schnell und unbürokratisch zu helfen und auch über einen längeren Zeit-

raum eine angemessene Opferbetreuung und -nachsorge sicherzustellen. 

 

5.1 Versorgung und Betreuung von Opfern durch die Polizei 

Die schnelle Versorgung und Betreuung von Opfern nimmt auch für die 

Einsatzkräfte der Polizei in Bayern eine hohe Priorität ein. Die Polizei nimmt 

diese Aufgabe im Rahmen der Eilzuständigkeit an Stelle der originär zu-

ständigen Behörden so lange wahr, bis diese dazu selbst in der Lage sind 

und die Betreuungsmaßnahmen der Polizei aus einsatztaktischer Sicht 

nicht mehr notwendig sind. Wie die Betreuung zu erfolgen hat, wurde 2008 

durch das Konzept „Einsatztaktische Betreuungsmaßnahmen“ geregelt. 

Weiterer Handlungsbedarf besteht insofern nicht. 

 

5.2 Hilfen für Traumaopfer 

Zur Qualitätssicherung und Beschleunigung der Verfahren, die Opfer 

schwerer Gewalttaten betreffen und in denen regelmäßig psychische Ge-

sundheitsstörungen die Folge sind, wurden beim Zentrum Bayern Familie 

und Soziales Schwerpunktstellen eingerichtet. In diesen sind die psychi-

schen, aber auch die körperlichen Folgen schwerer Gewalttaten medizi-

nisch aufzuklären und umfassend rechtlich zu bewerten. 

Um eine unmittelbare Hilfe und Unterstützung junger Opfer sicherzustellen, 

hat das Zentrum Bayern Familie und Soziales in Zusammenarbeit mit psy-

chiatrischen Kliniken in allen Regierungsbezirken Bayerns Traumaambu-

lanzen für Gewaltopfer im Kindes- und Jugendalter eingerichtet, an die sich 

Kinder und Jugendliche direkt nach Erleben der Gewalttat wenden können. 

Gerade bei Kindern und Jugendlichen mit Gewalterfahrung spielt es hin-

sichtlich der Folgen einer Traumatisierung eine wesentliche Rolle, ob sie 

sich mitteilen und therapeutische Hilfe suchen. Ziel ist, das psychothera-



- 61 - 

 

peutische Diagnose- und Behandlungsangebot für Kinder und Jugendliche 

zu verbessern und rasch und kompetent zu helfen, damit Traumatisierun-

gen gar nicht erst entstehen bzw. sich nicht verfestigen. Die Opfer können 

sich ohne bürokratische Hemmnisse direkt an die Einrichtungen wenden 

und das psychotherapeutische Angebot in Anspruch nehmen. 

 

5.3 Schnelle Opferentschädigung 

Opfer vorsätzlicher Tötungsdelikte, von Sexualdelikten sowie von schwerer 

Körperverletzung haben in Bayern seit Oktober 2004 die Möglichkeit, schon 

bei der Anzeigeerstattung bei der Polizei einen vorläufigen Antrag auf Ent-

schädigung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) zu stellen. Mit 

ihrer Unterschrift erklären sie sich mit einer Übermittlung ihrer Daten an die 

jeweils zuständige Regionalstelle des Zentrums Bayern Familie und Sozia-

les einverstanden. Diese setzt sich dann mit dem Opfer in Verbindung und 

unterstützt die betroffene Person bei der ausführlichen Antragstellung. Für 

die Bewilligung der Leistungen nach dem OEG sind in Bayern die beim 

Zentrum Bayern Familie und Soziales angesiedelten Versorgungsämter 

und Hauptfürsorgestellen zuständig. Zur Betreuung von Opfern schwerer 

Gewalttaten (z.B. von Amoktaten) sind in jedem Versorgungsamt beson-

ders geschulte Betreuer eingesetzt. 

Nach dem OEG erhalten die Opfer vorsätzlicher Gewalttaten lediglich Ge-

sundheitsschäden und damit zusammenhängende wirtschaftliche Schäden 

ersetzt, jedoch keinen Ausgleich für immaterielle Schäden, Sachschäden 

und die Kosten medizinisch sinnvoller Heilbehandlungsmaßnahmen, die 

über das Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen hinausge-

hen. Die Bayerische Staatsregierung hat deshalb im April 2009 beschlos-

sen, eine landesweite Stiftung „Opferhilfe Bayern“ einzurichten, die Be-

troffenen in den durch das OEG nicht erfassten Fällen schnell und unbüro-

kratisch finanziell helfen soll, wenn der Täter, die Sozialbehörden oder auch 

die Hilfe anderer Opferhilfeeinrichtungen nicht oder nicht schnell genug in 

Anspruch genommen werden können. Wegen der fehlenden Finanzierung 

konnte die Einrichtung der Stiftung bisher nicht in Angriff genommen wer-
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den. Die Schaffung der finanziellen Voraussetzungen bleibt künftigen 

Haushaltsverhandlungen vorbehalten.  

 

5.4 Zusammenwirken von Polizei und Opferbetreuung 

Ende 2008 starteten die oberfränkische Polizei und das Zentrum Bayern 

Familie und Soziales gemeinsam ein Pilotprojekt mit dem Ziel, die gegen-

seitige Information und Kooperation auf dem wichtigen Gebiet der Opferhil-

fe zu intensivieren und vor allem Opfern von schweren Gewalttaten umfas-

sende und schnellere Hilfe zu verschaffen. Damit künftig noch mehr Opfer 

von Gewalttaten erreicht werden können, plant das Zentrum Bayern Familie 

und Soziales die Ausweitung des Pilotprojektes auf die anderen Regie-

rungsbezirke. 

 

5.5 Nachsorge in Schulen 

Bei der Entwicklung eines Konzepts zur Opfernachbetreuung wirken die mit 

der Nachsorge betrauten Mitglieder des Kriseninterventionsteams der bay-

erischen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen und der Gemeinde-

unfallversicherungsverband (GUVV) eng zusammen. Die Erfahrungen bei 

der Umsetzung des von Schulpsychologen entwickelten Nachsorgekon-

zepts nach dem Amoklauf in Ansbach haben die Notwendigkeit und die 

Wirksamkeit dieser Zusammenarbeit unterstrichen.   

 

V. Handlungskonzept 

Die interministerielle Arbeitsgruppe erachtet die nachfolgend dargestellten 

Maßnahmen für wichtig, die fortgeführt oder umgesetzt werden sollen. Die 

Finanzierung dieser und sämtlicher vorstehend genannter Maßnahmen er-

folgt im Rahmen vorhandener Mittel und Stellen. 
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(1) Prävention und Früherkennung, Umgang mit Amokandrohungen 

• Ausdehnung des Präventionsprogramms „Selbstsicherheit und 

Zivilcourage – Zivilcourage kann man lernen“ auf alle Regie-

rungsbezirke 

• Ausbau der Schulberatung und der schulpsychologischen 

Betreuung: Um die präventiven Maßnahmen an den Schulen zu in-

tensivieren, sollen die Schulberatung und insbesondere die Schul-

psychologie gestärkt werden. Es werden künftig vermehrt Fortbil-

dungsmaßnahmen zum Thema „Achtsamkeit“ auch im Sinne einer 

Amok-Prävention angeboten. Eine längerfristig angelegte Mobbing-

Präventionskampagne wird ab dem Schuljahr 2010/11 für alle baye-

rischen Schulen auf den Weg gebracht. Die notwendigen Mittel sind 

im Nach-tragshaushalt 2010 vorgesehen. Ein weiterer Studienstand-

ort für das Fach „Psychologie mit schulpsychologischem Schwer-

punkt“ soll die schulpsycholo-gische Versorgung verbessern. 

• Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS): Die Bayerische 

Staatsregierung unterstützt die Kommunen bei der Schaffung von 

Angeboten der Jugendsozialarbeit mit zwei Regelförderprogrammen 

(„JaS“-/„AJS“-Förderprogramm). Mittelfristig sollen im Rahmen der 

zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bayernweit insgesamt 

1.000 „JaS“-Stellen geschaffen sein. Dabei werden im Hinblick auf 

die Bedeutung der frühen Prävention auch Grundschulen in die För-

derung mit einbezogen und ein qualifiziertes Fortbildungsangebot 

zur Verfügung gestellt. 

 

(2) Sicherheit an Schulen 

• Seit dem Jahr 2000 sind bei jeder Polizeiinspektion Schulverbin-

dungsbeamte eingesetzt und allen bayerischen Schulen namentlich 

benannt worden.  
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• Seit dem Jahr 2000 sind bei den Polizeiinspektionen dort Jugend-

beamte einzusetzen, wo es aufgrund der aktuellen Lage und der 

Bevölkerungsstruktur erforderlich ist. 

• Zur Verbesserung der schulischen Krisenintervention wird durch das 

StMUK derzeit in Abstimmung mit dem StMI eine Aktualisierung 

des Leitfadens für die Erstellung von Notfallplänen vorgenom-

men.  

• Die Schulen werden angewiesen, ein schulinternes Krisenteam 

einzurichten.  

• Sie sollen außerdem im Zusammenwirken mit den Polizeibehörden 

und den für die bauliche Sicherheit und Ausstattung der Schulen ori-

ginär zuständigen Sachaufwandsträgern ein örtliches Sicherheits-

konzept entwickeln und bei der Polizei sowie der Schulaufsichtsbe-

hörde hinterlegen.  

• Die Ausstattung der Schulen mit Alarmsignalen und von innen ver-

schließbaren Türknaufsystemen leistet einen wesentlichen Beitrag 

zur Erhöhung der Sicherheit im Fall eines Amoklaufs. Sie wird auch 

vom „Expertenkreis Amok“ in Baden-Württemberg nachdrücklich 

empfohlen. Die Verantwortung für den Bereich der äußeren Schulsi-

cherheit und damit auch für die Finanzierung von Verbesserungen 

bei der Ausstattung sowie von möglichen baulichen Maßnahmen 

tragen die jeweiligen Sachaufwandsträger.  

• Die schulischen Sicherheitskonzepte werden bei der zuständigen 

Polizei- und Schulaufsichtsbehörde hinterlegt. Die Inhalte der schuli-

schen Sicherheitskonzepte werden regelmäßig überprüft, aktualisiert 

und in engem Kontakt zwischen Polizei und Schulen abgestimmt. 

Das jeweilige schulische Sicherheitskonzept bildet die Grundlage für 

die Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Polizei- bzw. 

Rettungskräften. 
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(3) Sicherheitsrechtliche Maßnahmen 

• Intensive Vorbereitung der Polizei auf Amoklagen in der Aus- 

und Fortbildung, in Training und Übungen: Die Vorbereitung auf 

Amoktaten und die  entsprechenden Einsatzgrundsätze sind seit 

2001 Gegenstand der Aus- und Fortbildung. Dies muss weitergeführt 

und ständig aktualisiert werden. 

• Konsequenter Vollzug des Waffenrechts, insbesondere bezüglich 

der sicheren Aufbewahrung.  

• Zeitgerechte Umsetzung der Vorgaben für ein bundesweites Waffen-

register, damit für jede erlaubnispflichtige Waffe nachvollziehbar ist, 

wer Besitzer einer Waffe ist und von wem er sie erworben hat. 

 

(4) Medien 

• In den derzeit laufenden Verhandlungen der Länder zum Verfahren 

der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) muss eine wirk-

samere Selbstkontrolle durchgesetzt werden. 

• Exzessiver Mediengebrauch bedarf verstärkter wissenschaftlicher 

Beachtung. Pädagogische, psychosoziale und psychotherapeutische 

Interventionsmöglichkeiten sollten weiterentwickelt werden. 

• Der weitere Ausbau des Projekts ELTERNTALK ist anzustreben. 

Ziel ist es, in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt zu etab-

lieren (siehe Ministerrats-Behandlung am 5. Mai 2009). Dabei sind 

Finanzierungsmöglichkeiten auch mit der Wirtschaft auszuloten. 

• Das Wertebündnis Bayern ist auf eine breite Basis zu stellen und 

auszubauen. 

• Das Medienkompetenzprojekt „Medienführerschein Bayern“ soll 

fortgesetzt und weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, Kinder und Ju-

gendliche zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit den Me-

dien zu führen.  
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• Bayern wird auch weiter den Dialog der Innenministerkonferenz 

(IMK) mit dem Deutschen Presserat unterstützen, der mit dem Ziel 

einer Kodifizierung von Verhaltensgrundsätzen für eine nicht täter-

zentrierte, zu Nachahmungstaten anregende Berichterstattung in 

Amoksituationen geführt wird. 

 

(5) Opferbetreuung und -nachsorge 

• Besseres Zusammenwirken der Polizei und des Zentrums Bay-

ern Familie und Soziales in der Opferbetreuung: Das Projekt der 

oberfränkischen Polizei und des Zentrums Bayern Familie und Sozi-

ales mit dem Ziel, die gegenseitige Information und Kooperation auf 

dem Gebiet der Opferhilfe zu intensivieren und Opfern von schweren 

Gewalttaten umfassende und schnellere Hilfe zu verschaffen, soll 

nach Möglichkeit auf alle Regierungsbezirke ausgeweitet werden.  

• Einrichtung der geplanten Stiftung „Opferhilfe Bayern“ zur 

schnellen und unbürokratischen Hilfe für Opfer von Straftaten. 

Die Bayerische Staatsregierung hat bereits am 21. April 2009 be-

schlossen, eine landesweite Stiftung „Opferhilfe Bayern“ einzurich-

ten, die Opfern von Straftaten schnell und unbürokratisch finanziell 

helfen soll, wenn das OEG keine Ausgleichsleistungen vorsieht und 

auch der Täter, die Sozialbehörden oder die Hilfe anderer Opferhil-

feeinrichtungen nicht oder nicht schnell genug in Anspruch genom-

men werden können. Sofern in künftigen Haushaltsverhandlungen 

die finanziellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, kann die 

Stiftung eingerichtet werden und bei Amoktaten auch in diesen Fäl-

len finanzielle Unterstützung leisten. 

• Nachsorge bei Amoktaten im Schulbereich: Bei der Gestaltung 

der schul-psychologischen Nachsorge arbeiten Schulpsychologen, 

kirchliche Notfall-seelsorger und der Gemeindeunfallversicherungs-

verband eng zusammen. 

 
 


